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Gesetz 
zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - 

LNatSchG) 
 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
FDP: 

 Ausschussvorschlag: 

   

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

Artikel 1 
Gesetz zum Schutz der Natur 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 

 Artikel 1 
Gesetz zum Schutz der Natur 
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

 Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Regelungsgegenstand dieses Geset-
zes; Verwirklichung der Ziele 

 § 1  unverändert 

§ 2 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befug-
nisse, vertragliche Vereinbarungen, 
Zusammenarbeit der Behörden; ein-
heitlicher Ansprechpartner 

 § 2  unverändert 

§ 3 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft  § 3  unverändert 

  § 3 a Beobachtung von Natur und Land-
schaft 

§ 4 Begriffsbestimmungen  § 4  unverändert 

   

Kapitel 2 
Landschaftsplanung 

 Kapitel 2 
Landschaftsplanung 

§ 5 Instrumente und Verfahren der Land-
schaftsplanung 

  unverändert 

§ 6 Landschaftsprogramm   

§ 7 Landschaftspläne   

   

Kapitel 3 
Allgemeiner Schutz von Natur und Land-
schaft 

 Kapitel 3 
Allgemeiner Schutz von Natur und Land-
schaft 

§ 8 Eingriffe in Natur und Landschaft  § 8  unverändert 

§ 9 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit 
von Eingriffen; Ermächtigung zum Er-

 § 9 Verursacherpflichten, Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen, 
Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermäch-
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lass von Rechtsverordnungen tigung zum Erlass von Rechtsverord-
nungen 

§ 10 Bevorratung von Kompensationsmaß-
nahmen 

 § 10  unverändert 

§ 11 Verfahren  § 11  unverändert 

   

Kapitel 4 
Schutz bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft 

 Kapitel 4 
Schutz bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft 

Abschnitt I 
Geschützte Teile von Natur und Land-
schaft 

  unverändert 

§ 12 Erklärung zum geschützten Teil von 
Natur und Landschaft 

  

§ 13 Naturschutzgebiete   

§ 14 Biosphärenreservate   

§ 15 Landschaftsschutzgebiete   

§ 16 Naturparke   

§ 17 Naturdenkmäler   

§ 18 Geschützte Landschaftsbestandteile   

§ 19 Verfahren zum Erlass der Schutzver-
ordnungen 

  

§ 20 Betreuung geschützter Gebiete   

§ 21 Gesetzlich geschützte Biotope   

   

Abschnitt II 
Netz „Natura 2000“ 

  

§ 22 Auswahl der Gebiete   

§ 23 Schutzerklärung   

§ 24 Allgemeine Schutzvorschriften   

§ 25 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von 
Projekten; Ausnahmen; grenzüber-
schreitende Projekte 

  

§ 26 Gentechnisch veränderte Organismen   

   

Abschnitt III 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

  

§ 27 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
auf geschützten Flächen 

 § 27  unverändert 
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  § 27 a Gehölzpflege 
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Artenschutz, Haltung gefährlicher Tiere 

 Kapitel 5 
Artenschutz, Haltung gefährlicher Tiere 

§ 28 Tiergehege  § 28  unverändert 

  § 28 a Horstschutz 

§ 29 Haltung gefährlicher Tiere  § 29  unverändert 

   

Kapitel 6 
Erholung in Natur und Landschaft 

 Kapitel 6 
Erholung in Natur und Landschaft 

§ 30 Betreten der freien Landschaft; Wan-
der- und Reitwege 
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§ 31 Sperren von Wegen in der freien Land-
schaft 

 § 31  unverändert 

§ 32 Gemeingebrauch am Meeresstrand  § 32  unverändert 
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tendünen und Strandwälle 
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§ 34 Sondernutzung am Meeresstrand  § 34  unverändert 

§ 35 Schutzstreifen an Gewässern  § 35  unverändert 

§ 36 Bootsliegeplätze  § 36  unverändert 

§ 37 Zelten und Aufstellung von bewegli-
chen Unterkünften 

 § 37 Zelten und Aufstellen  von bewegli-
chen Unterkünften 

§ 38 Naturerlebnisräume   § 38  unverändert 

§ 39 Skipisten   § 39  unverändert 

   

Kapitel 7 
Mitwirkung von Naturschutzvereinigun-
gen, landesrechtliche Organisationen 

 Kapitel 7 
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gen, landesrechtliche Organisationen 
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gen 

  unverändert 

§ 40 Anerkennung von Naturschutzvereini-
gungen, Mitwirkung von anerkannten 
Naturschutzvereinigungen 

  

§ 41 Landesnaturschutzverband Schleswig-
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§ 42 Mitteilungs- und Zustellungsverfahren   

   

Abschnitt II   
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§ 45 Naturschutzdienst   

§ 46 Akademie für Natur und Umwelt des 
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Kapitel 8 
Eigentumsbindung, Ausnahmen, Finan-
zielle Förderung 

 Kapitel 8 
Eigentumsbindung, Ausnahmen, Finan-
zielle Förderung 

§ 48 Duldungspflicht  § 48  unverändert 

§ 49 Befugnisse von Beauftragten und Be-
diensteten der Naturschutzbehörden 

 § 49  unverändert 

§ 50 Vorkaufsrecht  § 50  unverändert 

§ 51 Ausnahmen und Befreiungen  § 51 Ausnahmen   

§ 52 Maßnahmen des Naturschutzes  § 52  unverändert 

§ 53 Einschränkung von Grundrechten  § 53  unverändert 

§ 54 Entschädigung und Ausgleich  § 54  unverändert 

§ 55 Härteausgleich  § 55  unverändert 

§ 56 Finanzielle Förderung  § 56  unverändert 
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Bußgeldvorschriften 

 Kapitel 9 
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§ 57 Ordnungswidrigkeiten   unverändert 

§ 58 Einziehung   
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Übergangsvorschriften 

§ 59 Weitergeltende Verordnungen und 
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§ 63 Übergangsvorschriften für sonstige 
Eingriffe in die Natur 

  

§ 64 Bestehende Landschaftsplanungen   

   

   

Artikel 2 
Änderung der Naturschutzzuständigkeits-
verordnung 

 Artikel 2 
Änderung der Naturschutzzuständigkeits-
verordnung 

   

Artikel 3 
Änderung der Ökokontoverordnung 

 Artikel 3 
Änderung der Ökokontoverordnung 

   

Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

   

Artikel 1 
Gesetz zum Schutz der Natur 
(Landesnaturschutzgesetz - 

LNatSchG) 

 
Artikel 1 

Gesetz zum Schutz der Natur 
(Landesnaturschutzgesetz - 

LNatSchG) 

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Regelungsgegenstand dieses 
Gesetzes; Verwirklichung der 

Ziele 
(zu § 2 BNatSchG) 

 
§ 1 

Regelungsgegenstand dieses 
Gesetzes; Verwirklichung der 

Ziele 
(zu § 2 BNatSchG) 

(1) In diesem Gesetz werden Regelungen 
getroffen, die das Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) ergänzen oder von diesem 
im Sinne von Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Grundgesetzes abweichen.  

 (1) In diesem Gesetz werden Regelungen 
getroffen, die das Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) ergänzen oder von diesem 
im Sinne von Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Grundgesetzes abweichen. Soweit in 
diesem Gesetz die Nichtgeltung von Re-
gelungen des Bundesnaturschutzgeset-
zes angeordnet wird, handelt es sich um 
Abweichungen im Sinne von Satz 1. So-
weit innerhalb des Bundesnaturschutzge-
setzes auf Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes verwiesen wird, die durch 
dieses Gesetz ergänzt werden oder von 
denen abgewichen wird, gelten diese Vor-
schriften auch im Rahmen der Verwei-
sungen in der ergänzten oder abweichen-
den Fassung dieses Gesetzes. Satz 3 gilt 
nicht für Verweisungen in den Kapiteln 5 
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und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes 
sowie für die Verweisungen in § 67 Abs. 3 
BNatSchG, soweit diese auf Befreiungen 
von Regelungen im Kapitel 5 des Bun-
desnaturschutzgesetzes Anwendung fin-
den. 

(2) Der Schutz der Natur und Landschaft auf 
privaten Flächen berücksichtigt den besonde-
ren Wert des privaten Eigentums und der 
sich daraus ergebenden Verantwortung für 
die Erreichung der in § 1 BNatSchG genann-
ten Ziele. 

 (2) unverändert 

   

§ 2 
Zuständigkeiten, Aufgaben 

und Befugnisse, vertragliche 
Vereinbarungen, Zusammen-
arbeit der Behörden; einheitli-

cher Ansprechpartner  
(zu § 3 Abs. 1, 2 und 3 sowie 

§ 39 Abs. 4 BNatSchG) 

 
§ 2 

Zuständigkeiten, Aufgaben 
und Befugnisse, vertragliche 
Vereinbarungen, Zusammen-
arbeit der Behörden; einheitli-

cher Ansprechpartner  
(zu § 3 Abs. 1, 2 und 3 sowie 

§ 39 Abs. 4 BNatSchG) 

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge zuständigen Behörden (Naturschutzbe-
hörden) sind 

 (1) unverändert 

1. das für Naturschutz zuständige Ministeri-
um als oberste Naturschutzbehörde, 

  

2. das Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume als obere Na-
turschutzbehörde, 

  

3. die für den Nationalpark „Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer“ zuständige 
Behörde als obere und untere Natur-
schutzbehörde, 

  

4. die Landrätinnen und Landräte und die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
der kreisfreien Städte als untere Natur-
schutzbehörden. 

  

Sie führen das Bundesnaturschutzgesetz, 
dieses Gesetz und die aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Vorschriften durch. 

  

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen 
diese Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
wahr. 

 (2) unverändert 

(3) Die oberste Naturschutzbehörde be-
stimmt, soweit die Zuständigkeiten nicht in 
diesem Gesetz geregelt sind, durch Verord-
nung die für die Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes, dieses Gesetzes und der 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vor-

 (3) unverändert 
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schriften zuständigen Behörden. 

(4) Die unteren Naturschutzbehörden können 
mit Zustimmung der obersten Naturschutz-
behörde durch Verordnung Einzelaufgaben 
ihres Zuständigkeitsbereiches nach diesem 
Gesetz auf die in ihrem Bezirk liegenden 
Ämter oder amtsfreien Gemeinden übertra-
gen, wenn 

 (4) unverändert 

1. ein Amt oder eine amtsfreie Gemeinde 
dies beantragt hat, 

  

2. geeignetes Fachpersonal vorhanden ist 
und 

  

3. dies für die Erledigung der Aufgaben wirt-
schaftlicher und zweckmäßiger ist. 

  

(5) § 3 Abs. 2 BNatSchG gilt entsprechend 
für sonstige naturschutzrechtliche Vorschrif-
ten und für Maßnahmen zur Abwehr von 
sonstigen Gefahren für Natur und Land-
schaft. Sind Teile von Natur und Landschaft 
rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verän-
dert worden, ordnet die zuständige Natur-
schutzbehörde die nach § 11 Abs. 9 und 10 
vorgesehenen Maßnahmen an. Eine Anord-
nung, die ein Grundstück betrifft und sich an 
die Eigentümerin oder den Eigentümer oder 
die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungs-
berechtigten richtet, ist auch für deren oder 
dessen Rechtsnachfolgerin oder Rechts-
nachfolger verbindlich. Die örtlichen Ord-
nungsbehörden und die Polizei haben die 
Naturschutzbehörden von allen Vorgängen 
zu unterrichten, die deren Eingreifen erfor-
dern oder für deren Entscheidung von Be-
deutung sein können. Diese Verpflichtung gilt 
im Verhältnis der unteren Naturschutzbehör-
den zueinander entsprechend. 

 (5) § 3 Abs. 2 BNatSchG gilt entsprechend 
für sonstige naturschutzrechtliche Vorschrif-
ten und für Maßnahmen zur Abwehr von 
sonstigen Gefahren für Natur und Land-
schaft. Sind Teile von Natur und Landschaft 
rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verän-
dert worden, ordnet die zuständige Natur-
schutzbehörde die nach § 11 Abs. 9 und 10 
Satz 1 bis 5  vorgesehenen Maßnahmen an. 
Eine Anordnung, die ein Grundstück betrifft 
und sich an die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer oder die Nutzungsberechtigte oder 
den Nutzungsberechtigten richtet, ist auch für 
deren oder dessen Rechtsnachfolgerin oder 
Rechtsnachfolger verbindlich. Die örtlichen 
Ordnungsbehörden und die Polizei haben die 
Naturschutzbehörden von allen Vorgängen 
zu unterrichten, die deren Eingreifen erfor-
dern oder für deren Entscheidung von Be-
deutung sein können. Diese Verpflichtung gilt 
im Verhältnis der unteren Naturschutzbehör-
den zueinander entsprechend. 

(6) Abweichend von § 3 Abs. 3 BNatSchG 
haben die Naturschutzbehörden bei Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorrangig zu prüfen, ob der 
Zweck mit angemessenem Aufwand auch 
durch vertragliche Vereinbarungen erreicht 
werden kann. 

 (6) unverändert 

(7) Für die Erteilung von Genehmigungen 
nach § 39 Abs. 4 BNatSchG gilt § 111 a Lan-
desverwaltungsgesetz. Das Genehmigungs-
verfahren kann über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Landesverwal-
tungsgesetzes abgewickelt werden. 

 (7) unverändert 
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§ 3 
Land-, Forst- und Fischerei-

wirtschaft 
(zu § 5 BNatSchG) 

 
§ 3 

Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft 

(zu § 5 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 5 Abs. 2 Nr. 6 letzter 
Halbsatz BNatSchG ist eine Dokumentation 
über den Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln nach Maßgabe des landwirt-
schaftlichen Fachrechts zu führen. 

  unverändert 

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 BNatSchG 
kann die oberste Naturschutzbehörde durch 
Verordnung die Grundsätze der guten fachli-
chen Praxis nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 und 5 
BNatSchG näher konkretisieren. 

  

(3) Abweichend von § 5 Abs. 3 BNatSchG 
richtet sich die forstliche Nutzung des Waldes 
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften 
nach den forstrechtlichen Rechtsvorschriften. 

  

(4) Abweichend von § 5 Abs. 4 BNatSchG 
richtet sich die fischereiwirtschaftliche Nut-
zung der oberirdischen Gewässer unbescha-
det sonstiger Rechtsvorschriften nach den 
fischereirechtlichen Rechtsvorschriften. 

  

   

  
§ 3 a 

Beobachtung von Natur und 
Landschaft 

(zu § 6 Abs. 2 BNatSchG) 

  Die Beobachtung dient auch der gezielten 
und fortlaufenden Ermittlung, Beschrei-
bung und Bewertung des Zustands der 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten mit 
ihren wesentlichen Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensräumen. Die oberste Na-
turschutzbehörde stellt dazu den Jagd- 
und Artenschutzbericht auf und schreibt 
dabei die Roten Listen fort. 

   

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

(zu § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG) 

 
§ 4 

Begriffsbestimmungen 
(zu § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG) 

Die Europäischen Vogelschutzgebiete in 
Schleswig-Holstein sind in der Anlage zu 
diesem Gesetz aufgelistet. Die Anlage ist 
Bestandteil dieses Gesetzes. 

  unverändert 
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Kapitel 2 
Landschaftsplanung 

 
Kapitel 2 

Landschaftsplanung 

§ 5 
Instrumente und Verfahren der 
Landschaftsplanung (zu §§ 9, 

10 und 11 BNatSchG) 

 
§ 5 

Instrumente und Verfahren der 
Landschaftsplanung (zu §§ 9, 

10 und 11 BNatSchG) 

(1) Abweichend von §§ 9 Abs. 2 Satz 2, 10 
Abs. 2 Satz 2 sowie 11 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 2 BNatSchG erfolgen Darstellung 
und Begründung der konkretisierten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge und der ihrer Verwirklichung dienenden 
Erfordernisse und Maßnahmen ausschließ-
lich im Landschaftsprogramm und in Land-
schaftsplänen. 

  unverändert 

(2) Unbeschadet § 9 Abs. 3 Satz 3 
BNatSchG wird die oberste Naturschutzbe-
hörde ermächtigt, durch Verordnung für das 
Landschaftsprogramm und die Landschafts-
pläne das Nähere über die formalen und in-
haltlichen Anforderungen, die Berücksichti-
gungs- und Begründungspflicht gemäß § 9 
Abs. 5 BNatSchG, das Verfahren, die Beteili-
gung und Mitwirkung, die Bekanntgabe der 
Pläne sowie die Notwendigkeit ihrer Fort-
schreibung zu regeln. 

  

   

§ 6 
Landschaftsprogramm 

(zu § 10 BNatSchG) 

 
§ 6 

Landschaftsprogramm 
(zu § 10 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 10 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG ist ein Landschaftsprogramm auf-
zustellen. § 10 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG gilt 
nicht. 

  unverändert 

(2) Darstellung und Inhalt des Landschafts-
programms haben den Anforderungen des 
Landesentwicklungsplanes sowie der Regio-
nalpläne zu entsprechen. § 9 Abs. 3 Satz 3 
BNatSchG bleibt unberührt. 

  

(3) Die raumbedeutsamen Inhalte nach § 10 
Abs. 1 BNatSchG werden unter Abwägung 
mit anderen raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen nach Maßgabe des Lan-
desplanungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 232), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 542), in die Raum-
ordnungspläne aufgenommen. Weichen die 
übernommenen Inhalte von den Darstellun-
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gen im Landschaftsprogramm ab, sind die 
Gründe darzulegen. 

(4) Das Landschaftsprogramm wird von der 
obersten Naturschutzbehörde unter Beteili-
gung der betroffenen Träger öffentlicher Be-
lange erarbeitet und fortgeschrieben; es wird 
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt 
gemacht. 

  

   

§ 7 
Landschaftspläne 

(zu § 11 BNatSchG) 

 
§ 7 

Landschaftspläne 
(zu § 11 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 2 BNatSchG werden die für die 
örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfor-
dernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege unter Beachtung 
des Landschaftsprogramms von den Ge-
meinden für ihr Gebiet ausschließlich in 
Landschaftsplänen dargestellt. Diese beste-
hen aus einem Grundlagen- und einem Pla-
nungsteil. Um Naturräumen gerecht zu wer-
den und gemeindeübergreifende Planungen 
zu erleichtern, können mehrere Gemeinden 
einen gemeinsamen Landschaftsplan aufstel-
len. 

  unverändert 

(2) Abweichend von § 11 Abs. 3 BNatSchG 
sind die geeigneten Inhalte der Landschafts-
pläne nach Abwägung im Sinne des § 1 
Abs. 7 des Baugesetzbuches als Darstellun-
gen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne 
zu übernehmen. 

  

(3) Landschaftspläne werden nach Abwä-
gung von den aufstellenden Gemeinden be-
schlossen. Die Landschaftspläne sind mit 
den Nachbargemeinden abzustimmen. Die 
Gemeinden beteiligen bei der Aufstellung der 
Landschaftspläne die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, die Natur-
schutzbehörden, die nach § 3 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes vom 15. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2816), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), anerkannten Natur-
schutzvereinigungen, die auf örtlicher Ebene 
tätigen Naturschutzvereine und die Öffent-
lichkeit. Landschaftspläne sind bekannt zu 
machen. 
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Kapitel 3 
Allgemeiner Schutz von Natur 

und Landschaft 

 
Kapitel 3 

Allgemeiner Schutz von Natur 
und Landschaft 

§ 8 
Eingriffe in Natur und Land-

schaft 
(zu § 14 BNatSchG) 

 
§ 8 

Eingriffe in Natur und Land-
schaft 

(zu § 14 BNatSchG) 

Abweichend von § 14 Abs. 3 BNatSchG sind 
ebenfalls nicht als Eingriffe anzusehen: 

 Abweichend von § 14 Abs. 2  BNatSchG sind 
ebenfalls nicht als Eingriffe anzusehen: 

1. von den Naturschutzbehörden angeord-
nete oder geförderte Naturschutzmaß-
nahmen zur Herstellung, Pflege und Ent-
wicklung von Flächen und Landschafts-
elementen,  

 1.  unverändert 

2. Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern 
nach § 38 des Landeswassergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 91), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 791). 

 2. Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern 
nach § 39 Wasserhaushaltsgesetz und 
§ 38 Landeswassergesetz . 

   

§ 9 
Verursacherpflichten, Unzu-
lässigkeit von Eingriffen; Er-
mächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen 
(zu § 15 BNatSchG) 

 
§ 9 

Verursacherpflichten, Inan-
spruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen, Unzulässigkeit 
von Eingriffen; Ermächtigung 
zum Erlass von Rechtsverord-

nungen 
(zu § 15 BNatSchG) 

(1) Die gemäß § 15 BNatSchG festgesetzten 
und durchgeführten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen dürfen nur im Rahmen einer 
Genehmigung der zuständigen Naturschutz-
behörde beseitigt oder verändert werden. 
Abweichend von § 15 Abs. 2 BNatSchG 
schließen die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen Maßnahmen zur Sicherung des an-
gestrebten Erfolgs ein. § 15 Abs. 4 
BNatSchG bleibt unberührt. 

 (1) unverändert 

(2) Abweichend von § 15 Abs. 5 BNatSchG 
darf ein Eingriff auch dann nicht zugelassen 
werden, wenn ihm andere Vorschriften des 
Naturschutzrechts entgegenstehen. 

 (2) unverändert 

  (3) Abweichend von § 15 Abs. 3 Satz 2 
BNatSchG ist zusätzlich vorrangig zu prü-
fen, ob Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men auch durch die Aufwertung nicht 
landwirtschaftlich genutzter Flächen er-
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bracht werden können. Die Flächeninan-
spruchnahme von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen soll im Rahmen der Ge-
samtkompensation auch bei Eingriffen auf 
höherwertigen Flächen möglichst nicht 
größer als diejenige für den Eingriff sein. 

(3) Die nach § 15 Abs. 6 BNatSchG zu leis-
tende Ersatzzahlung ist in den Fällen des 
§ 17 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 1 an die zu beteiligende zuständige 
Naturschutzbehörde, in den Fällen des § 17 
Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit § 11 
Abs. 2 und 3 an die für die Genehmigung 
zuständige Naturschutzbehörde, bei Eingrif-
fen, die von Bundesbehörden zugelassen 
oder durchgeführt werden, an die oberste 
Naturschutzbehörde zu leisten. Sie ist vor 
Beginn des Eingriffes zu leisten. 

 (4) unverändert 

(4) Abweichend von § 15 Abs. 6 Satz 7 
BNatSchG ist die Ersatzzahlung zweckge-
bunden für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, für die nicht be-
reits nach anderen Vorschriften eine rechtli-
che Verpflichtung besteht, sowie zur Siche-
rung des angestrebten Erfolgs zu verwenden. 
Die von den unteren Naturschutzbehörden 
vereinnahmten Mittel, die nicht innerhalb von 
zwei Jahren nach Satz 1 verwendet worden 
sind, fallen an die oberste Naturschutzbehör-
de. 

 (5) unverändert 

(5) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
hinsichtlich der folgenden Nummern 2 und 3 
auch abweichend von einer Verordnung nach 
§ 15 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG, durch Verord-
nung das Nähere zur Kompensation von Ein-
griffen zu regeln, insbesondere 

 (6) unverändert 

1. abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG zur Bestimmung des maßgeb-
lichen Naturraums, 

  

2. abweichend von § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 
BNatSchG zu Inhalt, Art und Umfang von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein-
schließlich von Maßnahmen zur Entsie-
gelung, zur Wiedervernetzung von Le-
bensräumen und zur Bewirtschaftung und 
Pflege sowie zur Festlegung diesbezügli-
cher Standards, insbesondere für ver-
gleichbare Eingriffsarten, und 

  

3. abweichend zu § 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 
BNatSchG die Höhe der Ersatzzahlung 
und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 
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§ 10 
Bevorratung von Kompensati-

onsmaßnahmen 
(zu § 16 BNatSchG) 

 
§ 10 

Bevorratung von Kompensati-
onsmaßnahmen 

(zu § 16 BNatSchG) 

(1) Der Anspruch nach § 16 Abs. 1 
BNatSchG ist handelbar. 

  unverändert 

(2) Die Landesregierung wird gemäß § 16 
Abs. 2 BNatSchG ermächtigt, unbeschadet 
Absatz 1 durch Verordnung die Bevorratung 
von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen mittels Ökokonten, Flächen-
pools oder anderer Maßnahmen, insbeson-
dere die Erfassung, Bewertung oder Bu-
chung vorgezogener Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in Ökokonten, deren Ge-
nehmigungsbedürftigkeit sowie den Über-
gang der Verantwortung nach § 15 Abs. 4 
BNatSchG auf Dritte, die vorgezogene Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen, 
zu regeln. 

  

(3) Maßnahmen der Gemeinden nach § 135 
a Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches oder 
eines Vorhabenträgers aufgrund eines städ-
tebaulichen Vertrages nach §§ 11 oder 12 
des Baugesetzbuches bleiben unberührt. 

  

   

§ 11 
Verfahren  

(zu § 17 BNatSchG) 

 
§ 11 

Verfahren  
(zu § 17 BNatSchG) 

(1) In den Fällen des § 17 Abs. 1 BNatSchG 
entscheidet die zuständige Behörde über den 
Ausgleich, den Ersatz oder die Ersatzzahlung 
im Einvernehmen, im Übrigen im Benehmen 
mit der zuständigen Naturschutzbehörde. 
§ 18 BNatSchG bleibt unberührt. 

 (1) unverändert 

(2) Über die Genehmigung für den Abbau 
von oberflächennahen Bodenschätzen, Ab-
grabungen und Aufschüttungen entscheidet 
die zuständige Naturschutzbehörde (§ 17 
Abs. 1 letzter Halbsatz BNatSchG). Mit dem 
Antrag gelten alle nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften für die Gewinnung 
von oberflächennahen Bodenschätzen, für 
Abgrabungen oder Aufschüttungen erforder-
lichen Anträge auf behördliche Zulassungen 
oder Anzeigen als gestellt; die Frist des § 9 
Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 676, 
ber. 1997, S. 360), geändert durch Gesetz 
vom 16. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. 

 (2) Über die Genehmigung für den Abbau 
von oberflächennahen Bodenschätzen, Ab-
grabungen und Aufschüttungen entscheidet 
die zuständige Naturschutzbehörde (§ 17 
Abs. 1 letzter Halbsatz BNatSchG). Mit dem 
Antrag gelten alle nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften für die Gewinnung 
von oberflächennahen Bodenschätzen, für 
Abgrabungen oder Aufschüttungen erforder-
lichen Anträge auf behördliche Zulassungen 
oder Anzeigen als gestellt; die Frist des § 9 
Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 676, 
ber. 1997, S. 360), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18. Dezember 2009 (GVOBl. 
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S. 264), Zuständigkeiten und Ressortbe-
zeichnungen zuletzt ersetzt durch Verord-
nung vom 12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-
H. S. 487), beginnt mit dem Eingang der An-
frage bei der zuständigen Denkmalschutzbe-
hörde zu laufen. Die zuständige Natur-
schutzbehörde hat die nach anderen öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Zulassungen anderer Behörden einzuholen 
und gleichzeitig mit ihrer Genehmigung aus-
zuhändigen. Versagt eine andere Behörde, 
die nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften dazu befugt ist, ihre Zulassung, teilt 
sie dies unter Benachrichtigung der zustän-
digen Naturschutzbehörde der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller durch schriftlichen 
Bescheid unmittelbar mit. Die Vorschriften 
dieses Absatzes gelten nicht für Planfeststel-
lungsverfahren und für Genehmigungen nach 
§ 31 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes vom 27. September 1994 
(BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. August 2009 
(BGBl. I S. 2723). Eine Genehmigung für 

Schl.-H. S. 904) , beginnt mit dem Eingang 
der Anfrage bei der zuständigen Denkmal-
schutzbehörde zu laufen. Die zuständige 
Naturschutzbehörde hat die nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderli-
chen Zulassungen anderer Behörden einzu-
holen und gleichzeitig mit ihrer Genehmigung 
auszuhändigen. Versagt eine andere Behör-
de, die nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften dazu befugt ist, ihre Zulassung, 
teilt sie dies unter Benachrichtigung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller durch schrift-
lichen Bescheid unmittelbar mit. Die Vor-
schriften dieses Absatzes gelten nicht für 
Planfeststellungsverfahren und für Genehmi-
gungen nach § 31 Abs. 3 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes vom 27. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. 
August 2009 (BGBl. I S. 2723). Eine Geneh-
migung für 

1. die Gewinnung von Kies, Sand, Ton, Stei-
nen oder anderen selbstständig verwert-
baren Bodenbestandteilen (oberflächen-
nahe Bodenschätze) oder 

 1. unverändert 

2. andere Abgrabungen sowie Aufschüttun-
gen, Auf- oder Abspülungen oder das 
Auffüllen von Bodenvertiefungen 

 2. unverändert 

ist nur erforderlich, wenn die betroffene Bo-
denfläche größer als 1.000 m2 ist oder die zu 
verbringende Menge mehr als 30 m3 beträgt. 
Eine Genehmigung ist auch nicht erforderlich 
für die Gewinnung von Bodenschätzen, die 
nach den Vorschriften des Bundesbergge-
setzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 15 a 
des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), eines zugelassenen Betriebsplans 
bedarf, wenn die Zulassung im Einverneh-
men mit der zuständigen Naturschutzbehör-
de erfolgt. § 34 BNatSchG bleibt unberührt. 

 ist nur erforderlich, wenn die betroffene Bo-
denfläche größer als 1.000 m2 ist oder die zu 
verbringende Menge mehr als 30 m3 beträgt. 
Eine Genehmigung ist auch nicht erforderlich 
für die Gewinnung von Bodenschätzen, die 
nach den Vorschriften des Bundesbergge-
setzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 15 a 
des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), eines zugelassenen Betriebsplans 
bedarf, wenn die Zulassung im Einverneh-
men mit der zuständigen Naturschutzbehör-
de erfolgt. § 34 BNatSchG bleibt unberührt. 

(3) Abweichend von § 17 Abs. 3 Satz 1 
BNatSchG ist eine Genehmigung auch erfor-
derlich für Eingriffe von Behörden, es sei 
denn, diese handeln im Rahmen ihrer öffent-
lich-rechtlichen Aufgaben und Befugnisse. 

 (3) unverändert 

(4) Die schriftliche Genehmigung nach § 17 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ist vom Verursacher 
zu beantragen. Verursacher ist der Träger 
der Maßnahme, im Übrigen ist Verursacherin 
oder Verursacher die Person, die in die Natur 
und Landschaft eingreift oder eingreifen 

 (4) Die schriftliche Genehmigung nach § 17 
Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ist von der Verur-
sacherin oder dem  Verursacher zu beantra-
gen. Verursacherin oder  Verursacher ist die 
Trägerin oder  der Träger der Maßnahme, im 
Übrigen ist Verursacherin oder  Verursacher 
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lässt. die Person, die in die Natur und Landschaft 
eingreift oder eingreifen lässt. 

(5) Abweichend von § 17 Abs. 3 Satz 3 und 4 
sowie Abs. 11 BNatSchG 

 (5) unverändert 

1. gilt die Genehmigung der beantragten 
Eingriffe als erteilt und gelten die zur 
Durchführung des § 15 BNatSchG in 
Verbindung mit § 9 Abs. 2 erforderlichen 
Entscheidungen und Maßnahmen als ge-
troffen, wenn die zuständige Natur-
schutzbehörde nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang des vollständigen 
Antrages entschieden hat; dies gilt nicht 
in Verfahren, die auf Grund ihres Umfan-
ges, wegen notwendiger Beteiligung Drit-
ter oder wegen besonderer Schwierigkei-
ten eines längeren Prüfungs- und Ent-
scheidungszeitraums bedürfen; die zu-
ständige Naturschutzbehörde teilt dies 
vor Ablauf der in Halbsatz 1 genannten 
Frist der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller unter Angabe der Gründe mit; 

  

2. kann die zuständige Naturschutzbehörde 
auf Antrag durch Vorbescheid die Erfül-
lung einzelner Anforderungen des § 15 
BNatSchG in Verbindung mit § 9 Abs. 2 
feststellen oder einzelne zur Durchfüh-
rung des § 15 BNatSchG in Verbindung 
mit § 9 Abs. 2 erforderliche Entscheidun-
gen oder Maßnahmen treffen, sofern die 
Auswirkungen des geplanten Eingriffes 
ausreichend beurteilt werden können; der 
Vorbescheid gilt drei Jahre; er kann auch 
wiederholt jeweils bis zu einem Jahr, in 
besonderen Fällen bis zu zwei Jahren, 
verlängert werden; er kann rückwirkend 
verlängert werden, wenn der Antrag vor 
Fristablauf eingegangen ist. 

  

(6) Abweichend von § 17 Abs. 4 und 11 
BNatSchG gelten die Angaben als vollstän-
dig, wenn die zuständige Naturschutzbehör-
de nicht innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang des Antrages nach § 17 Abs. 3 
Satz 2 BNatSchG weitere Unterlagen nach-
fordert. Soweit die zuständige Behörde nach 
§ 17 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG Gutachten 
verlangt, hat sie dies zu begründen. 

 (6) unverändert 

(7) Unbeschadet § 17 Abs. 5 Satz 1 
BNatSchG kann die für die Zulassung des 
Eingriffs zuständige Behörde, soweit erfor-
derlich, im Zulassungsbescheid die Durch-
führung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen ganz oder teilweise vor der Durch-
führung des Eingriffs verlangen. Abweichend 
von § 17 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG kann eine 

 (7) unverändert 
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Sicherheitsleistung auch für eine spätere 
Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustandes von Natur und Landschaft (erfor-
derliche Rückbaumaßnahmen) verlangt wer-
den. 

(8) § 17 Abs. 6 und 11 BNatSchG gelten 
nicht für Flächen, 

 (8) unverändert 

1. die kleiner als 1.000 m2 sind,   

2. auf denen der Eingriff durchgeführt wird 
oder 

  

3. die im Gebiet desselben Bebauungsplans 
festgesetzt sind. 

  

Auszüge aus dem Kompensationsverzeichnis 
stellt die zuständige Naturschutzbehörde zur 
Verfügung. 

  

(9) § 17 Abs. 8 Satz 1 und Absatz 11 
BNatSchG gelten nicht. Wird ein Eingriff oh-
ne die erforderliche Zulassung oder Anzeige 
vorgenommen, ergreift die zuständige Natur-
schutzbehörde unbeschadet der Zuständig-
keit anderer Behörden unverzüglich die er-
forderlichen Maßnahmen. Sie kann insbe-
sondere die Einstellung anordnen und jede 
daraus gezogene Nutzung untersagen und 
die Einhaltung dieser Verfügung durch ge-
eignete Maßnahmen, zum Beispiel Versie-
geln, Sperren oder Verschließen, sicherstel-
len. 

 (9) unverändert 

(10) § 17 Abs. 8 Satz 2 und Absatz 11 
BNatSchG gelten nicht. Ist der Eingriff nicht 
zulässig, ist der ursprüngliche Zustand wie-
derherzustellen. Soweit eine Wiederherstel-
lung des früheren Zustandes nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist, hat die Verursacherin oder der Verursa-
cher die Beeinträchtigungen durch Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen auszuglei-
chen. Soweit dies nicht möglich ist, ist eine 
Ersatzzahlung entsprechend § 15 Abs. 6 
BNatSchG in Verbindung mit § 9 Abs. 3 zu 
entrichten. Die zuständige Naturschutzbe-
hörde kann die Maßnahmen auf Kosten der 
Verursacherin oder des Verursachers oder 
der Eigentümerin oder des Eigentümers auch 
von einem Dritten vornehmen lassen. Anord-
nungen nach den Sätzen 2 bis 5 können nur 
innerhalb eines halben Jahres, nachdem die 
zuständige Naturschutzbehörde Kenntnis von 
dem Eingriff erlangt hat, erfolgen. 

 (10) § 17 Abs. 8 Satz 2 und Absatz 11 
BNatSchG gelten nicht. Ist der Eingriff nicht 
zulässig, ist der ursprüngliche Zustand wie-
derherzustellen. Soweit eine Wiederherstel-
lung des früheren Zustandes nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist, hat die Verursacherin oder der Verursa-
cher die Beeinträchtigungen durch Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen auszuglei-
chen. Soweit dies nicht möglich ist, ist eine 
Ersatzzahlung entsprechend § 15 Abs. 6 
BNatSchG in Verbindung mit § 9 Abs. 4  zu 
entrichten. Die zuständige Naturschutzbe-
hörde kann die Maßnahmen auf Kosten der 
Verursacherin oder des Verursachers oder 
der Eigentümerin oder des Eigentümers auch 
von einem Dritten vornehmen lassen. Anord-
nungen nach den Sätzen 2 bis 5 können nur 
innerhalb eines halben Jahres, nachdem die 
zuständige Naturschutzbehörde Kenntnis von 
dem Eingriff erlangt hat, erfolgen. 

(11) § 17 Abs. 9 Satz 3 und Absatz 11 
BNatSchG gelten nicht. Soweit nicht in ande-
ren Rechtsvorschriften oder in der zu ertei-
lenden naturschutzrechtlichen Genehmigung 

 (11) unverändert 
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etwas anderes bestimmt ist, erlischt die Ein-
griffsgenehmigung, wenn mit dem Eingriff 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Be-
standskraft begonnen wurde oder ein begon-
nener Eingriff länger als ein Jahr unterbro-
chen worden ist. Absatz 5 Nr. 2 Halbsatz 3 
und 4 gelten entsprechend. 

(12) § 17 Abs. 10 BNatSchG gilt entspre-
chend für Vorhaben nach Anlage 1 des Lan-
des-UVP-Gesetzes vom 13. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 246), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. August 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 426). 

 (12) unverändert 

   

Kapitel 4 
Schutz bestimmter Teile von 

Natur und Landschaft 

 
Kapitel 4 

Schutz bestimmter Teile von 
Natur und Landschaft 

Abschnitt I 
Geschützte Teile von Natur 

und Landschaft 

 
Abschnitt I 

Geschützte Teile von Natur 
und Landschaft 

§ 12 
Erklärung zum geschützten 

Teil von Natur und Landschaft 
(zu § 22 BNatSchG) 

 
§ 12 

Erklärung zum geschützten 
Teil von Natur und Landschaft 

(zu § 22 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 22 Abs. 1 Satz 3 
BNatSchG kann die Erklärung zu einem Na-
turschutzgebiet auch mit der Erklärung zu 
einem Landschaftsschutzgebiet verbunden 
werden, vor allem zur Sicherung des Ent-
wicklungsbereichs für ein Naturschutzgebiet. 

 (1) unverändert 

(2) Unbeschadet § 22 Abs. 3 BNatSchG dür-
fen Flächen oder Objekte, deren Unter-
schutzstellung nach den §§ 23 bis 26, 28 und 
29 BNatSchG eingeleitet worden ist, von der 
Bekanntmachung der Auslegung nach § 19 
Abs. 2 Satz 2 an bis zum Inkrafttreten der 
Verordnung, längstens für drei Jahre, nur 
verändert werden, soweit dies den Schutz-
zweck der beabsichtigten Schutzerklärung 
nicht gefährdet. Die im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bo-
dennutzung bleibt unberührt. 

 (2) unverändert 

(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann 
Teile von Natur und Landschaft gemäß § 22 
Abs. 3 Satz 1 BNatSchG durch Verordnung, 
bei betroffenen Einzelgrundstücken auch 
durch Verwaltungsakt, einstweilig sicherstel-
len. Ist während der Geltungsdauer einer 
einstweiligen Sicherstellung nach § 22 Abs. 3 
BNatSchG das Verfahren zur Unterschutz-

 (3) unverändert 
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stellung durch Bekanntmachung der Ausle-
gung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 eingeleitet 
worden, tritt die Verordnung erst mit dem 
Inkrafttreten der Unterschutzstellung außer 
Kraft. 

(4) Die Absätze 2 und 3 sowie § 15 Abs. 3 
BNatSchG gelten entsprechend für Flächen 
und Objekte, die durch Satzungen von Ge-
meinden nach § 18 Abs. 3 geschützt werden 
sollen. 

 (4) Die Absätze 2 und 3 sowie § 22 Abs. 3  
BNatSchG gelten entsprechend für Flächen 
und Objekte, die durch Satzungen von Ge-
meinden nach § 18 Abs. 3 geschützt werden 
sollen. 

(5) Die zuständige Naturschutzbehörde re-
gistriert die nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bis 
7 BNatSchG geschützten Gebiete in einem 
Naturschutzbuch. 

 (5) unverändert 

(6) Nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bis 7 
BNatSchG geschützte sowie gemäß den 
Absätzen 2 bis 4 in Verbindung mit § 22 
Abs. 3 BNatSchG einstweilig sichergestellte 
Teile von Natur und Landschaft sind kennt-
lich zu machen. Die Art der Kennzeichnung 
bestimmt die zuständige Naturschutzbehörde 
durch Verwaltungsvorschrift und gibt sie im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt. 
Die Kennzeichnung und die Begriffsbezeich-
nung dürfen nur für die nach diesem Ab-
schnitt geschützten Teile von Natur und 
Landschaft verwendet werden. 

 (6) unverändert 

   

§ 13 
Naturschutzgebiete 
(zu § 23 BNatSchG) 

 
§ 13 

Naturschutzgebiete 
(zu § 23 BNatSchG) 

(1) Die oberste Naturschutzbehörde kann 
Gebiete im Sinne von § 23 Abs. 1 BNatSchG 
durch Verordnung zu Naturschutzgebieten 
erklären. 

 (1) unverändert 

(2) Abweichend von § 23 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG können in der Verordnung nach 
Absatz 1 auch bestimmte Einwirkungen, die 
von einem Naturschutzgebiet unmittelbar 
benachbarten Flächen ausgehen, verboten 
werden, soweit der Schutzzweck dieses er-
fordert. Unbeschadet der Verordnung nach 
Absatz 1 sind Nutzungen im Naturschutzge-
biet zulässig, wenn und soweit sie den Vor-
rang des Schutzzweckes wahren. 

 (2) Abweichend von § 23 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG können in der Verordnung nach 
Absatz 1 auch bestimmte Einwirkungen, die 
von einem Naturschutzgebiet unmittelbar 
benachbarten Flächen ausgehen, verboten 
werden, soweit der Schutzzweck dieses er-
fordert. Unbeschadet der Verordnung nach 
Absatz 1 sind Nutzungen im Naturschutzge-
biet zulässig, wenn und soweit sie dem 
Schutzzweck nicht entgegenstehen.  

(3) Abweichend von § 23 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG 

 (3) Abweichend von § 23 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG 

1. dürfen Naturschutzgebiete unbeschadet 
der Verordnung nach Absatz 1 ohne be-
sondere Zulassung nur auf Wegen oder 
dafür ausgewiesenen Flächen betreten 

 1. dürfen Naturschutzgebiete unbeschadet 
der Verordnung nach Absatz 1 ohne be-
sondere Zulassung nur auf Wegen oder 
dafür ausgewiesenen Flächen betreten 
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werden werden,  

2. kann durch die Verordnung nach Ab-
satz 1 der Gemeingebrauch an Gewäs-
sern oder am Meeresstrand sowie die Be-
fugnis zum Betreten von Wald einge-
schränkt werden. 

 2. unverändert 

   

§ 14 
Biosphärenreservate 
(zu § 25 BNatSchG) 

 
§ 14 

Biosphärenreservate 
(zu § 25 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 25 Abs. 1 BNatSchG 
können zu Biosphärenreservaten nur Gebiete 
erklärt werden, die zusätzlich zu den in der 
Bestimmung genannten Voraussetzungen 
von der UNESCO anerkannt worden sind. 
Unbeschadet § 25 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG im 
Übrigen kann das Gebiet in wesentlichen 
Teilen auch die Voraussetzungen eines Nati-
onalparks erfüllen. Soweit das Gebiet in we-
sentlichen Teilen die Voraussetzungen eines 
Nationalparks erfüllt, kann es abweichend 
von § 25 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auch nur in 
Teilen den in der Bestimmung genannten 
Zwecken dienen. 

  unverändert 

(2) § 25 Abs. 3 BNatSchG gilt nicht. Biosphä-
renreservate sind entsprechend dem Einfluss 
menschlicher Tätigkeit in Kern, Pflege- und 
Entwicklungszonen zu unterteilen. 

  

(3) Die rechtsverbindliche Erklärung zum 
Biosphärenreservat gibt die oberste Natur-
schutzbehörde ab. Sie kann auch durch Ver-
ordnung die zur Verwirklichung der Schutz-
ziele erforderlichen Bestimmungen erlassen. 
§ 23 Abs. 2 Satz 1 und § 26 Abs. 2 
BNatSchG bleiben unberührt. 

  

   

§ 15 
Landschaftsschutzgebiete 

(zu § 26 BNatSchG) 

 
§ 15 

Landschaftsschutzgebiete 
(zu § 26 BNatSchG) 

Die untere Naturschutzbehörde kann Gebiete 
im Sinne von § 26 Abs. 1 BNatSchG durch 
Verordnung zu Landschaftsschutzgebieten 
erklären. In den Fällen des § 12 Abs. 1 er-
lässt die oberste Naturschutzbehörde die 
Verordnung. 

  unverändert 
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§ 16 
Naturparke 

(zu § 27 BNatSchG) 

 
§ 16 

Naturparke 
(zu § 27 BNatSchG) 

(1) § 27 BNatSchG gilt nicht. Die oberste 
Naturschutzbehörde kann durch Allgemein-
verfügung großräumige Gebiete, die 

 (1) § 27 BNatSchG gilt nicht. Die oberste 
Naturschutzbehörde kann durch Allgemein-
verfügung großräumige Gebiete, die 

1. zu einem wesentlichen Teil Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder 
Naturdenkmale enthalten und 

 1. zu einem wesentlichen Teil Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete oder 
Naturdenkmäler  enthalten und 

2. sich wegen ihrer landschaftlichen Vor-
aussetzungen für die Erholung besonders 
eignen, 

 2.  unverändert 

zu Naturparken erklären.  zu Naturparken erklären. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bestimmt 
den Träger des Naturparks, den Umfang 
seiner Aufgaben sowie die Schutz- und Ent-
wicklungsziele. § 22 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG 
ist nicht anwendbar. 

 (2) unverändert 

   

§ 17 
Naturdenkmäler 

(zu § 28 BNatSchG) 

 
§ 17 

Naturdenkmäler 
(zu § 28 BNatSchG) 

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann 
durch Verordnung Einzelschöpfungen der 
Natur oder entsprechende Flächen nach § 28 
Abs. 1 BNatSchG zu Naturdenkmälern erklä-
ren. Abweichend von § 28 Abs. 1 BNatSchG 
kann, soweit es zum Schutz des Naturdenk-
mals erforderlich ist, auch seine Umgebung 
mit einbezogen werden. 

  unverändert 

(2) Abweichend von § 28 Abs. 1 BNatSchG 
sind als Einzelschöpfungen der Natur insbe-
sondere Kolke, Quellen, Findlinge sowie alte 
oder seltene Bäume anzusehen. Als Natur-
denkmäler können auch Fundstellen der erd-
geschichtlichen Pflanzen- und Tierwelt aus-
gewiesen werden. 

  

(3) Abweichend von § 28 Abs. 2 BNatSchG 
kann in der Verordnung auch die erhebliche 
Beeinträchtigung oder nachhaltige Störung 
der im Bereich des Naturdenkmals wild le-
benden Pflanzen und Tiere verboten werden. 
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§ 18 
Geschützte Landschaftsbe-

standteile 
(zu § 29 BNatSchG) 

 
§ 18 

Geschützte Landschaftsbe-
standteile 

(zu § 29 BNatSchG) 

(1) Die untere Naturschutzbehörde kann 
durch Verordnung oder Einzelanordnung 
Teile von Natur und Landschaft im Sinne von 
§ 29 Abs. 1 BNatSchG zu geschützten Land-
schaftsbestandteilen erklären. Abweichend 
von § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG richtet sich 
der Schutz von Alleen ausschließlich nach 
§ 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21. 

 (1) unverändert 

(2) Abweichend von § 29 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG ist für den Fall einer Bestands-
minderung die Verpflichtung zu einer ange-
messenen und zumutbaren Ersatzpflanzung 
oder zur Leistung von Ersatz in Geld vorzu-
sehen. 

 (2) unverändert 

(3) Solange und soweit die untere Natur-
schutzbehörde keine Erklärung nach Ab-
satz 1 Satz 1 vornimmt, kann die Gemeinde 
die entsprechenden Anordnungen treffen. In 
verbindlich überplanten Gebieten (§ 30 des 
Baugesetzbuchs) sowie in im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen (§ 34 des Bauge-
setzbuchs) legt die Gemeinde das Gebiet 
durch Satzung fest. Die Festlegung kann als 
Festsetzung in Bebauungspläne und in Sat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
des Baugesetzbuches aufgenommen wer-
den. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften 
des Baugesetzbuches gelten entsprechend. 

 (3) Solange und soweit die untere Natur-
schutzbehörde keine Erklärung nach Ab-
satz 1 Satz 1 vornimmt, kann die Gemeinde 
die entsprechenden Anordnungen als Sat-
zung oder Einzelanordnung  treffen. In ver-
bindlich überplanten Gebieten (§ 30 des 
Baugesetzbuchs) sowie in im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen (§ 34 des Bauge-
setzbuchs) legt die Gemeinde das Gebiet 
durch Satzung fest. Die Festlegung kann als 
Festsetzung in Bebauungspläne und in Sat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
des Baugesetzbuches aufgenommen wer-
den. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften 
des Baugesetzbuches gelten entsprechend. 

   

§ 19 
Verfahren zum Erlass der 

Schutzverordnungen 

 
§ 19 

Verfahren zum Erlass der 
Schutzverordnungen 
(zu § 22 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG) 

(1) Vor dem Erlass einer Schutzverordnung 
nach diesem Abschnitt sind die Gemeinden, 
Behörden und sonstigen öffentlichen Pla-
nungsträger, deren Aufgabenbereiche durch 
das Vorhaben berührt werden kann, zu hö-
ren. Die zuständige Naturschutzbehörde 
räumt ihnen dafür eine angemessene Frist 
ein. Verspätet eingegangene Stellungnah-
men werden nicht mehr berücksichtigt, es sei 
denn, die vorgebrachten Belange waren der 
zuständigen Naturschutzbehörde bereits 
bekannt oder hätten ihr bekannt sein müssen 
oder sind für die Rechtmäßigkeit der Ent-

  unverändert 
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scheidung von Bedeutung. 

(2) Der Entwurf der Schutzverordnung ist mit 
den dazugehörenden Karten für die Dauer 
eines Monats in den Ämtern und amtsfreien 
Gemeinden, in deren Gebiet sich die Verord-
nung voraussichtlich auswirkt, öffentlich aus-
zulegen. Ort und Dauer der Auslegung haben 
die genannten Körperschaften mindestens 
eine Woche vorher mit dem Hinweis darauf 
örtlich bekannt zu machen, dass jedermann 
bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungszeit bei ihnen oder bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift Stellungnahmen abgeben kann. 

  

(3) Die Beteiligung nach Absatz 1 kann 
gleichzeitig mit dem Verfahren nach Absatz 2 
durchgeführt werden. 

  

(4) Die zuständige Naturschutzbehörde prüft 
die fristgerecht abgegebenen Stellungnah-
men. Sie teilt das Ergebnis den Personen, 
die Stellungnahmen abgegeben haben, 
mündlich in einem gemeinsamen Termin 
oder schriftlich mit. 

  

(5) Von der Anwendung der Absätze 1 bis 4 
kann abgesehen werden, wenn 

  

1. eine Verordnung nach § 12 Abs. 3 erlas-
sen werden soll, 

  

2. eine bestehende Verordnung geändert 
oder dem geltenden Recht angepasst 
werden soll oder nach Durchführung des 
Verfahrens nach den Absätzen 1 bis 4 
der Entwurf einer Verordnung geändert 
werden soll, 

  

3. es sich um ein Gebiet oder Objekt han-
delt, das zu Zwecken des Naturschutzes 
erworben oder bereitgestellt worden ist, 

  

4. ein Naturdenkmal oder ein geschützter 
Landschaftsbestandteil betroffen ist oder 
eine Verordnung nur auf Grundstücke 
weniger und bekannter Eigentümerinnen 
oder Eigentümer oder auf nach § 30 
BNatSchG in Verbindung mit § 21 und 
nach § 35 geschützte Grundflächen er-
streckt werden soll. 

  

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 sind 
die betroffenen Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, Nutzungsberechtigten und Gemein-
den innerhalb einer angemessenen Frist an-
zuhören. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
sind sie anzuhören, wenn es sich um wesent-
liche räumliche oder sachliche Erweiterungen 
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handelt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend 
für die Aufhebung von Verordnungen. 

  

(7) Die Abgrenzung eines Schutzgebietes ist 
in der Verordnung 

  

1. im einzelnen zu beschreiben oder   

2. grob zu beschreiben und zeichnerisch in 
Karten darzustellen, die 

  

a) als Bestandteil der Verordnung im je-
weiligen Verkündungsblatt abgedruckt 
werden oder 

  

b) als Ausfertigungen bei den zu benen-
nenden Naturschutzbehörden, den 
Ämtern und amtsfreien Gemeinden 
eingesehen werden können. 

  

Die Karten nach Nummer 2 müssen in hinrei-
chender Klarheit erkennen lassen, welche 
Grundstücke zum Schutzgebiet gehören; bei 
Zweifeln gelten die Flächen als nicht betrof-
fen. Bei Schutzgebieten, deren Abgrenzun-
gen durch Wasserflächen im Gültigkeitsbe-
reich der Seeschifffahrtsstraßenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Oktober 1998 (BGBl. I S. 3209, ber. 1999 
S. 193), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 11. März 2009 (BGBl. I 
S. 507), verlaufen, sind die dortigen Abgren-
zungen durch Eintrag in eine amtliche See-
karte oder durch Definition der Linien anhand 
geographischer Koordinaten oder durch De-
finition der Linien anhand von Bezügen zu 
Merkmalen der amtlichen Seekarten darzu-
stellen. 

  

(8) Die Gemeinden erlassen Satzungen nach 
§ 18 Abs. 3 in entsprechender Anwendung 
der Absätze 1 bis 7. 

  

(9) Unbeachtlich sind   

1. eine Verletzung der in Absatz 1 bis 8 be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

  

2. Mängel der Abwägung und der Beschrei-
bung des Schutzzwecks, 

  

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res gegenüber der Naturschutzbehörde oder 
Gemeinde geltend gemacht worden sind, die 
die Rechtsvorschrift erlassen hat. Die Frist 
beginnt nur zu laufen, wenn die Naturschutz-
behörde oder die Gemeinde bei Inkraftset-
zung der Rechtsvorschrift auf die Frist nach 
Satz 1 durch Bekanntmachung hinweist. Die 

  



Drucksache 17/235 (neu) Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 26 - 

Rechtsvorschrift kann durch ein ergänzendes 
Verfahren zur Behebung von Fehlern auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

   

§ 20 
Betreuung geschützter  

Gebiete 

 
§ 20 

Betreuung geschützter  
Gebiete 

(1) Juristischen oder natürlichen Personen, 
die die Gewähr für eine sachgerechte Aufga-
benerfüllung bieten, kann auf Antrag die 
fachliche Betreuung von geschützten Teilen 
von Natur und Landschaft übertragen wer-
den. Über den Antrag entscheidet bei ge-
schützten Landschaftsbestandteilen die Ge-
meinde, bei anderen geschützten Gebieten 
die zuständige Naturschutzbehörde. 

  unverändert 

(2) Die Übertragung ist zu befristen; sie kann 
widerrufen werden. Ein Anspruch auf Erstat-
tung von Kosten wird durch sie nicht begrün-
det. Das Land beteiligt sich an den notwendi-
gen Aufwendungen im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel. 

  

(3) Die ein Naturschutzgebiet betreuenden 
Personen sind vor einer Änderung oder Auf-
hebung der Schutzverordnung und vor Ge-
nehmigungen der Naturschutzbehörde auf 
Grund der Schutzverordnung, welche das 
Naturschutzgebiet oder Gegenstände dieses 
Gebietes erheblich beeinträchtigen können, 
zu hören. 

  

(4) In Naturparken übernimmt die Betreuung 
der in der Erklärung bestimmte Träger. 

  

(5) Die Betreuung beinhaltet,   

1. die Entwicklung des Schutzgegenstandes 
und der Tier- und Pflanzenwelt sowie ih-
rer Ökosysteme zu beobachten und 
schriftlich festzuhalten, 

  

2. Vorschläge zur Verbesserung der Wirk-
samkeit der durch die Naturschutzbehör-
de getroffenen Regelungen und Maß-
nahmen zu unterbreiten, 

  

3. Maßnahmen des Naturschutzes nach 
Genehmigung durch die Naturschutzbe-
hörde auszuführen, 

  

4. die Öffentlichkeit über das Schutzgebiet 
zu informieren und 

  

5. jährlich einen Betreuungsbericht zu 
erstellen. 
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§ 21 
Gesetzlich geschützte Biotope 

(zu § 30 BNatSchG) 

 
§ 21 

Gesetzlich geschützte Biotope 
(zu § 30 BNatSchG) 

(1) Weitere gesetzlich geschützte Biotope im 
Sinne des § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 
sind: 

 (1) unverändert 

1. alle Binnendünen, die nicht bereits von 
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG er-
fasst sind,  

  

2. Staudenfluren stehender Binnengewäs-
ser und der Waldränder, 

  

3. Alleen,   

4. Knicks,   

5. artenreiche Steilhänge und Bachschluch-
ten. 

  

(2) § 30 Abs. 2 BNatSchG gilt nicht für  (2) unverändert 

1. die notwendigen Maßnahmen zur Unter-
haltung der Deiche, Dämme, Sperrwerke 
und des Deichzubehörs sowie der not-
wendigen Unterhaltung der Häfen, Ge-
wässer und die erforderlichen Maßnah-
men zur Erhaltung und Sicherung der öf-
fentlich gewidmeten Straßen, Wege und 
Plätze, 

  

2. notwendige Vorlandarbeiten (Grüpp- und 
Lahnungsarbeiten) und die Beweidung 
von Deichvorländereien, soweit diese 
Gebiete nicht im Nationalpark "Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer" liegen. 

  

(3) Eine Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 
BNatSchG von dem Verbot des § 30 Abs. 2 
BNatSchG kann nur zugelassen werden für 
stehende Binnengewässer im Sinne des § 30 
Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG, die Kleingewässer 
sind, und für Knicks. 

 (3) unverändert 

(4) Abweichend von § 30 Abs. 5 BNatSchG 
gilt bei gesetzlich geschützten Biotopen, die 
während der Laufzeit einer vertraglichen 
Vereinbarung oder der Teilnahme an öffentli-
chen Programmen zur Bewirtschaftungsbe-
schränkung entstanden sind, das Verbot des 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG auch nicht für die 
Wiederaufnahme einer sonstigen Nutzung. 
§ 30 Abs. 5 BNatSchG gilt nicht für Biotope, 
die im Rahmen der vertraglichen Vereinba-
rung oder des öffentlichen Programms zur 
Bewirtschaftungsbeschränkung zu entwickeln 

 (4) unverändert 
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waren.  

(5) Die oberste Naturschutzbehörde erlässt 
eine Verordnung, die die geschützten Biotop-
typen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sowie 
Absatz 1 und 2 anhand der Standortverhält-
nisse oder der Vegetation definiert und Min-
destgrößen festlegt. Die Verordnung kann die 
zulässigen Schutz-, Pflege- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen regeln. 

 (5) Die oberste Naturschutzbehörde erlässt 
eine Verordnung, die die geschützten Biotop-
typen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sowie 
Absatz 1 und 3 anhand der Standortverhält-
nisse oder der Vegetation definiert und Min-
destgrößen festlegt. Die Verordnung kann die 
zulässigen Schutz-, Pflege- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen regeln. 

(6) Unbeschadet § 30 Abs. 7 Satz 1 
BNatSchG  

 (6) Unbeschadet § 30 Abs. 7 Satz 1 
BNatSchG 

1. wird die Registrierung bei Bedarf aktuali-
siert 

 1. wird die Registrierung bei Bedarf aktuali-
siert,  

2. werden die flächenscharf registrierten 
Biotope den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern mitgeteilt; bei unverhältnismäßi-
gem Aufwand kann die Mitteilung durch 
örtliche Bekanntmachung erfolgen.  

 2.  unverändert 

Für stehende Binnengewässer im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG, die Kleinge-
wässer im Sinne des Absatzes 3 sind, sowie 
für Knicks gelten § 30 Abs. 7 Satz 1 
BNatSchG in Verbindung mit den Satz 1 
nicht, wenn diese Daten über andere öffent-
lich-rechtliche Vorschriften den Landesbe-
hörden bereits vorliegen und bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde zur flächende-
ckenden Kartierung zusammengeführt wer-
den können. 

 Für stehende Binnengewässer im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG, die Kleinge-
wässer im Sinne des Absatzes 3 sind, sowie 
für Knicks gelten § 30 Abs. 7 Satz 1 
BNatSchG in Verbindung mit Satz 1  nicht, 
wenn diese Daten über andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften den Landesbehörden 
bereits vorliegen und bei der zuständigen 
Naturschutzbehörde zur flächendeckenden 
Kartierung zusammengeführt werden kön-
nen. 

(7) Die oberste Naturschutzbehörde wird 
ermächtigt, durch Verordnung besondere 
Vorschriften für die Bekämpfung und Verhü-
tung von Bränden zum Schutz der Moore und 
Heiden zu erlassen. § 23 Abs. 3 Satz 2 des 
Landeswaldgesetzes gilt entsprechend. 

 (7) unverändert 

   

Abschnitt II 
Netz „Natura 2000“ 

 
Abschnitt II 

Netz „Natura 2000“ 

§ 22 
Auswahl der Gebiete 

(zu § 32 Abs. 1 BNatSchG) 

 
§ 22 

Auswahl der Gebiete 
(zu § 32 Abs. 1 BNatSchG) 

(1) Zuständig für die Auswahl der Gebiete 
nach § 32 Abs. 1 BNatSchG und die Schät-
zung der Kosten nach § 32 Abs. 2 Satz 4 
BNatSchG ist die oberste Naturschutzbehör-
de. Sie beteiligt bei der Auswahl der Gebiete 
die Betroffenen einschließlich der Behörden 
und öffentlichen Planungsträger sowie der 
nach § 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 

 (1) Zuständig für die Auswahl der Gebiete 
nach § 32 Abs. 1 BNatSchG und die Schät-
zung der Kosten nach § 32 Abs. 1  Satz 4 
BNatSchG ist die oberste Naturschutzbehör-
de. Sie beteiligt bei der Auswahl der Gebiete 
die Betroffenen einschließlich der Behörden 
und öffentlichen Planungsträger sowie der 
nach § 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 
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anerkannten Naturschutzvereinigungen. Die 
Beteiligung erfolgt durch Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein. 

anerkannten Naturschutzvereinigungen. Die 
Beteiligung erfolgt durch Bekanntmachung im 
Amtsblatt für Schleswig-Holstein. 

(2) Die oberste Naturschutzbehörde leitet die 
Gebietsauswahl und gleichzeitig die Kosten-
schätzung aufgrund eines entsprechenden 
Beschlusses der Landesregierung an das für 
den Naturschutz zuständige Bundesministe-
rium weiter und gibt die Gebietsauswahl so-
wie die Erhaltungsziele einschließlich einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 250.000 un-
verzüglich im Amtsblatt für Schleswig-
Holstein bekannt. Die zuständige Natur-
schutzbehörde führt die Abgrenzungskarten 
im Maßstab 1 : 25.000 und sichert sie ar-
chivmäßig. Verläuft die Abgrenzung durch 
Meeresflächen, ist sie durch Definition der 
Linien anhand geographischer Koordinaten 
darzustellen. 

 (2) unverändert 

(3) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung 

 (3) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung 

1 die Anlage zu § 4 um Gebiete ergänzen, 
wenn und soweit dies erforderlich ist, um 
die Auswahlpflicht nach § 32 Abs. 1 
BNatSchG zu erfüllen; 

 1.  unverändert 

2. die jeweilige Gebietsabgrenzung anpas-
sen, insbesondere wenn und soweit dies 
wegen der tatsächlichen Entwicklung des 
betroffenen Gebietes erforderlich ist;  

 2.  unverändert 

3. Gebiete aus der Anlage nach § 4 heraus-
nehmen, wenn deren Auswahl als Euro-
päische Vogelschutzgebiete nach Maß-
gabe der Richtlinie 79/409/EWG nicht 
mehr geboten ist. 

 3. Gebiete aus der Anlage nach § 4 heraus-
nehmen, wenn deren Auswahl als Euro-
päische Vogelschutzgebiete nach Maß-
gabe der Richtlinie 2009/147/EWG vom 
30. November 2009 (ABl. EU L 20 vom 
26.01.2010, S. 7) nicht mehr geboten ist. 

   

§ 23 
Schutzerklärung 

(zu § 32 Abs. 2 bis 4 
BNatSchG) 

 
§ 23 

Schutzerklärung 
(zu § 32 Abs. 2 bis 4 

BNatSchG) 

(1) Die zuständige Naturschutzbehörde setzt, 
soweit dies für die Gebietsbegrenzungen 
nach § 32 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG erforder-
lich ist, die Abgrenzungskarten nach § 22 
Abs. 2 in Karten im Maßstab 1 : 5.000 um 
und verwahrt diese archivmäßig. Bei Schutz-
gebieten, deren Abgrenzungen durch Was-
serflächen im Gültigkeitsbereich der See-
schifffahrtsstraßenordnung verlaufen, sind 
die dortigen Abgrenzungen durch Eintrag in 
eine amtliche Seekarte oder durch Definition 
der Linien anhand geographischer Koordina-

  unverändert 
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ten oder durch Definition der Linien anhand 
von Bezügen zu Merkmalen der amtlichen 
Seekarten darzustellen. 

(2) Abweichend von § 32 Abs. 4 BNatSchG 
kann die Unterschutzstellung nach § 32 
Abs. 2 und 3 BNatSchG nicht unterbleiben, 
wenn zur Wahrung sonstiger Interessen des 
Gemeinwohls, auch solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art, besondere Bestimmun-
gen erforderlich sind. 

  

   

§ 24 
Allgemeine Schutzvorschriften 

(zu § 33 BNatSchG) 

 
§ 24 

Allgemeine Schutzvorschriften 
(zu § 33 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 33 Abs. 1 BNatSchG 
ist es in Europäischen Vogelschutzgebieten, 
die in der Anlage zu § 4 in Spalte 4 gekenn-
zeichnet sind, auch verboten, Dauergrünland 
in Ackerland umzuwandeln und die Binnen-
entwässerung von Dauergrünland insbeson-
dere durch Dränung zu verstärken. Die Na-
turschutzbehörde kann Maßnahmen nach 
Satz 1 zulassen, wenn dies mit den Erhal-
tungszielen des Gebietes vereinbar ist. Kann 
die Maßnahme zu einer Beeinträchtigung des 
Erhaltungsziels führen, kann sie nur zugelas-
sen werden, wenn die Umwandlung in Acker 
an anderer Stelle innerhalb des Europäi-
schen Vogelschutzgebietes durch die Neu-
schaffung von Dauergrünland oder die Ver-
stärkung der Binnenentwässerung durch 
geeignete biotopgestaltende Maßnahmen 
innerhalb des Europäischen Vogelschutzge-
bietes ausgeglichen wird. Unbeschadet der 
Sätze 2 und 3 gilt die land-, forst- und fische-
reiwirtschaftliche Bodennutzung im Rahmen 
der guten fachlichen Praxis in der Regel nicht 
als Verstoß gegen das Verbot des § 33 
Abs. 1 Satz 1 BNatSchG. Die Sätze 1 bis 4 
gelten nicht, soweit ein sonstiger gleichwerti-
ger Schutz nach Maßgabe des § 32 Abs. 2 
und 3 BNatSchG besteht. Weitergehende 
Schutzvorschriften bleiben unberührt. 

 (1) Abweichend von § 33 Abs. 1 BNatSchG 
ist es in Europäischen Vogelschutzgebieten, 
die in der Anlage zu § 4 in Spalte 4 gekenn-
zeichnet sind, auch verboten, Dauergrünland 
in Ackerland umzuwandeln und die Binnen-
entwässerung von Dauergrünland insbeson-
dere durch Dränung zu verstärken. Die Na-
turschutzbehörde kann Maßnahmen nach 
Satz 1 zulassen, wenn dies mit den Erhal-
tungszielen des Gebietes vereinbar ist. Kann 
die Maßnahme zu einer Beeinträchtigung des 
Erhaltungsziels führen, kann sie nur zugelas-
sen werden, wenn die Umwandlung in Acker 
an anderer Stelle innerhalb des Europäi-
schen Vogelschutzgebietes durch die Neu-
schaffung von Dauergrünland oder die Ver-
stärkung der Binnenentwässerung durch 
geeignete biotopgestaltende Maßnahmen 
innerhalb des Europäischen Vogelschutzge-
bietes ausgeglichen wird. Unbeschadet der 
Sätze 2 und 3 gilt die land-, forst- und fische-
reiwirtschaftliche Bodennutzung im Rahmen 
der guten fachlichen Praxis in der Regel nicht 
als Verstoß gegen das Verbot des § 33 
Abs. 1 Satz 1 BNatSchG. Die Sätze 1 bis 4 
sowie § 33 BNatSchG  gelten nicht, soweit 
ein sonstiger gleichwertiger Schutz nach 
Maßgabe des § 32 Abs. 2 bis 4  BNatSchG 
besteht. Weitergehende Schutzvorschriften 
bleiben unberührt. 

(2) § 33 Abs. 1 BNatSchG gilt entsprechend 
für der Europäischen Kommission gemeldete 
und im Amtsblatt für Schleswig-Holstein nach 
§ 22 Abs. 2 bekannt gemachte, aber noch 
nicht in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unter-
absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG eingetra-
gene Gebiete.  

 (2) unverändert 
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§ 25 
Verträglichkeit und Unzuläs-
sigkeit von Projekten; Aus-

nahmen; grenzüberschreiten-
de Projekte 

(zu § 34 BNatSchG) 

 
§ 25 

Verträglichkeit und Unzuläs-
sigkeit von Projekten; Aus-

nahmen; grenzüberschreiten-
de Projekte 

(zu § 34 BNatSchG) 

(1) Die Verträglichkeit des Projektes nach 
§ 34 Abs. 2 BNatSchG und die Ausnahme-
voraussetzungen des § 34 Abs. 3 BNatSchG 
werden von der Behörde geprüft, die nach 
anderen Rechtsvorschriften für die behördli-
che Gestattung oder Entgegennahme einer 
Anzeige zuständig ist. Sie trifft ihre Entschei-
dung im Benehmen mit der für die Eingriffs-
regelung zuständigen Naturschutzbehörde. 
Ist eine gesonderte Entscheidung der Natur-
schutzbehörde erforderlich, entscheidet diese 
über Verträglichkeit und Zulässigkeit.  

 (1) Die Prüfung der  Verträglichkeit des Pro-
jektes nach § 34 Abs. 1  BNatSchG sowie 
die Prüfung, ob die Voraussetzungen ei-
ner Ausnahme nach § 34 Abs. 3 und 4 
BNatSchG vorliegen, werden  von der Be-
hörde durchgeführt,  die nach anderen 
Rechtsvorschriften für die behördliche Ges-
tattung oder Entgegennahme einer Anzeige 
zuständig ist. Sie trifft ihre Entscheidung im 
Benehmen mit der für die Eingriffsregelung 
zuständigen Naturschutzbehörde. Ist eine 
gesonderte Entscheidung der Naturschutz-
behörde erforderlich, entscheidet diese über 
Verträglichkeit und Zulässigkeit. 

(2) Auf unzulässige Projekte gemäß § 34 
Abs. 2 BNatSchG ist § 11 Abs. 9 und 10 
Satz 1 und 2 entsprechend anwendbar. 

 (2) Auf gemäß  § 34 Abs. 2 BNatSchG unzu-
lässige Projekte  ist § 11 Abs. 9 und 10 
Satz 1 und 2 entsprechend anwendbar, so-
weit nicht eine Ausnahme nach § 34 
Abs. 3 bis 5 BNatSchG zugelassen wer-
den kann.  

(3) Zuständige Behörde nach § 34 Abs. 4 
Satz 2 BNatSchG und § 34 Abs. 5 Satz 2 ist 
die nach Absatz 1 zuständige Behörde. Sie 
wird über die jeweilige oberste Landesbehör-
de tätig.  

 (3) Zuständige Behörde nach § 34 Abs. 4 
Satz 2 BNatSchG und § 34 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG  ist die nach Absatz 1 zuständige 
Behörde. Sie wird über die jeweilige oberste 
Landesbehörde tätig. 

(4) Die zur Sicherung des Zusammenhanges 
des Europäischen ökologischen Netzes "Na-
tura 2000" nach § 34 Abs. 5 Satz 1 
BNatSchG vorzusehenden Maßnahmen sind 
dem Projektträger aufzuerlegen. Sie müssen 
in der Regel zu dem Zeitpunkt wirksam sein, 
in dem die Beeinträchtigung des Gebiets 
durch das Projekt eintritt.  

 (4) unverändert 

(5) Wenn ein in einem anderen Land oder 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ge-
plantes Vorhaben erhebliche Auswirkungen 
auf Natura 2000-Gebiete in Schleswig-
Holstein haben kann, ersucht die Behörde, 
die für ein gleichartiges Verfahren in Schles-
wig-Holstein zuständig wäre, die zuständige 
Behörde in dem anderen Land oder Mitglied-
staat um Unterlagen über das Vorhaben. 
§ 15 des Landes-UVP-Gesetzes gilt entspre-
chend. 

 (5) unverändert 

(6) Wenn ein Vorhaben in Schleswig-Holstein 
erhebliche Auswirkungen auf Natura 2000-
Gebiete in einem anderen Land oder Mit-

 (6) unverändert 
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gliedstaat der Europäischen Union haben 
kann, unterrichtet die zuständige Behörde 
frühzeitig die von dem anderen Land oder 
Mitgliedstaat benannte Behörde anhand von 
geeigneten Unterlagen. § 12 des Landes-
UVP-Gesetzes gilt entsprechend. 

   

§ 26 
Gentechnisch veränderte Or-

ganismen 
(zu § 35 BNatSchG) 

 
§ 26 

Gentechnisch veränderte Or-
ganismen 

(zu § 35 BNatSchG) 

§ 35 BNatSchG ist mit der zusätzlichen Maß-
gabe anwendbar, dass derjenige, der Maß-
nahmen nach § 35 BNatSchG beabsichtigt, 
dies der zuständigen Naturschutzbehörde 
anzuzeigen hat. Diese bestätigt den Eingang 
der Anzeige schriftlich. Die beabsichtigte 
Maßnahme darf zwei Monate nach Eingang 
der Anzeige begonnen werden, wenn die 
zuständige Naturschutzbehörde sie nicht 
zuvor entsprechend § 34 Abs. 2 BNatSchG 
für unzulässig erklärt hat. 

  unverändert 

   

Abschnitt III 
Pflege- und Entwicklungs-

maßnahmen 

 
Abschnitt III 

Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen 

§ 27 
Pflege- und Entwicklungs-

maßnahmen auf geschützten 
Flächen 

(zu §§ 22 Abs. 1 Satz 2, §§ 30, 
32 Abs. 5 BNatSchG) 

 
§ 27 

Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen auf geschützten 

Flächen 
(zu § 22 Abs. 1 Satz 2, §§ 30, 

32 Abs. 5 BNatSchG) 

(1) Die zuständige Naturschutzbehörde legt 
die Maßnahmen fest, die zur Pflege und zur 
Entwicklung 

 (1) Die zuständige Naturschutzbehörde legt 
die Maßnahmen fest, die zur Pflege und zur 
Entwicklung 

1. der gesetzlich geschützten Biotope,  1. unverändert 

2. der Natura 2000-Gebiete  2. unverändert 

3. der geschützten Gebiete und Flächen, 
deren Schutzerklärungen keine Maß-
nahmen des Naturschutzes (§ 22 Abs. 1 
Satz 2 BNatSchG) vorsehen, 

 3. unverändert 

erforderlich sind. In den Fällen des Satzes 1 
Nr. 2 muss die Planung und der Vollzug der 
Maßnahmen ökologische, wissenschaftliche 
und kulturelle Erfordernisse berücksichtigen, 
wobei den wirtschaftlichen und Freizeit be-
dingten Erfordernissen Rechnung zu tragen 

 erforderlich sind. In den Fällen des Satzes 1 
Nr. 2 müssen  die Planung und der Vollzug 
der Maßnahmen ökologische, wissenschaftli-
che und kulturelle Erfordernisse berücksichti-
gen, wobei den wirtschaftlichen und Freizeit 
bedingten Erfordernissen Rechnung zu tra-
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ist. Abweichend von § 32 Abs. 5 BNatSchG 
stellt die zuständige Naturschutzbehörde 
dabei unter geeigneter Beteiligung der Be-
troffenen Bewirtschaftungs- und Maßnah-
menpläne für die jeweiligen Gebiete auf, so-
weit dies erforderlich ist. 

gen ist. Abweichend von § 32 Abs. 5 
BNatSchG stellt die zuständige Naturschutz-
behörde dabei unter geeigneter Beteiligung 
der Betroffenen Bewirtschaftungs- und Maß-
nahmenpläne für die jeweiligen Gebiete auf, 
soweit dies erforderlich ist. 

(2) Die unteren Naturschutzbehörden unter-
breiten Vorschläge für Maßnahmen und set-
zen die festgelegten Maßnahmen um, soweit 
nicht die nach Absatz 1 zuständige Natur-
schutzbehörde im Einzelfall eine andere Re-
gelung trifft. 

 (2) unverändert 

(3) Unterliegen unter Schutz gestellte Teile 
von Natur und Landschaft auch einem 
Schutz nach dem Denkmalschutzgesetz, darf 
die zuständige Naturschutzbehörde Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung nur im Einvernehmen mit der jeweils 
zuständigen Denkmalschutzbehörde durch-
führen oder zulassen. 

 (3) unverändert 

   

  
§ 27 a 

Gehölzpflege 

  Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen ste-
hen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 
15. März bis 30. September abzuschnei-
den oder auf den Stock zu setzen; zuläs-
sig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen. 

   

Kapitel 5 
Artenschutz, Haltung gefährli-

cher Tiere 

 
Kapitel 5 

Artenschutz, Haltung gefährli-
cher Tiere 

§ 28 
Tiergehege 

(zu § 43 Abs. 5 BNatSchG) 

 
§ 28 

Tiergehege 
(zu § 43 Abs. 5 BNatSchG) 

(1) § 43 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG gilt nicht. 
Gemäß § 43 Abs. 5 BNatSchG bedürfen die 
Einrichtung, Erweiterung, wesentliche Ände-
rung und der Betrieb von Tiergehegen der 
Genehmigung durch die untere Naturschutz-
behörde im Einvernehmen mit der örtlich 
zuständigen Tierschutzbehörde. Mit dem 
Antrag auf Genehmigung gelten alle anderen 

 (1) § 43 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG gilt nicht. 
Gemäß § 43 Abs. 5 BNatSchG bedürfen die 
Einrichtung, Erweiterung, wesentliche Ände-
rung und der Betrieb von Tiergehegen der 
Genehmigung durch die untere Naturschutz-
behörde im Einvernehmen mit der örtlich 
zuständigen Tierschutzbehörde. Mit dem 
Antrag auf Genehmigung gelten alle anderen 
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nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anträge auf behördliche Zulassung 
als gestellt. § 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Genehmigungspflichtig ist auch 
der Wechsel der Betreiberin oder des Betrei-
bers des Tiergeheges. Die Genehmigung ist 
zu erteilen, wenn die Einhaltung der sich aus 
§ 43 Abs. 2 BNatSchG ergebenden Anforde-
rungen sichergestellt ist. 

nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anträge auf behördliche Zulassung 
als gestellt. § 11 Abs. 2 Satz 3 und 4  gilt 
entsprechend. Genehmigungspflichtig ist 
auch der Wechsel der Betreiberin oder des 
Betreibers des Tiergeheges. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn die Einhaltung der 
sich aus § 43 Abs. 2 BNatSchG ergebenden 
Anforderungen sichergestellt ist. 

  (2) Absatz 1 Satz 2 bis 5 und die Anforde-
rungen des § 43 Abs. 2 BNatSchG gelten 
nicht für Gehege, 

  1. die unter staatlicher Aufsicht stehen, 

  2. die nur für kurze Zeit aufgestellt wer-
den oder eine Fläche von nicht mehr 
als 50 m² beanspruchen oder  

  3. in denen nur eine geringe Anzahl an 
Tieren oder Tiere mit geringen Anfor-
derungen an ihre Haltung gehalten 
werden. 

(2) Die obere Naturschutzbehörde ist zustän-
dige Landesbehörde nach § 4 Nr. 20 
Buchst. a Satz 2 des Umsatzsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959), soweit Tier-
gehege betroffen sind. 

 (3) unverändert 

   

  
§ 28 a 

Horstschutz 

  Unbeschadet weitergehender Rechtsvor-
schriften ist es verboten, die Nistplätze 
von Schwarzspechten, Schwarzstörchen, 
Graureihern, Seeadlern, Rotmilanen und 
Kranichen durch Aufsuchen, Fotografie-
ren, Filmen, Abholzungen oder andere 
Handlungen in einem Umkreis von 100 m 
zu gefährden. Von dem Verbot in Satz 1 
kann die zuständige Naturschutzbehörde 
Ausnahmen zulassen. 

   

§ 29 
Haltung gefährlicher Tiere 

 
§ 29 

Haltung gefährlicher Tiere 

Die Haltung von Tieren wild lebender Arten, 
die Menschen lebensgefährlich werden kön-
nen, insbesondere von Tieren aller großen 
Katzen- und Bärenarten, Wölfen, Krokodilen 

  unverändert 
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und Giftschlangen ist unzulässig. Die zustän-
dige Naturschutzbehörde kann Ausnahmen 
zulassen. 

   

Kapitel 6 
Erholung in Natur und Land-

schaft 

 
Kapitel 6 

Erholung in Natur und Land-
schaft 

§ 30 
Betreten der freien Land-

schaft; Wander- und Reitwege 
(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG) 

 
§ 30 

Betreten der freien Land-
schaft; Wander- und Reitwege 

(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG) 

(1) In der freien Landschaft darf jeder neben 
den für die Öffentlichkeit gewidmeten Stra-
ßen, Wegen und sonstigen Flächen nur Pri-
vatwege (private Straßen und Wege aller Art) 
sowie Wegeränder zum Zwecke der Erho-
lung unentgeltlich betreten und sich dort vo-
rübergehend aufhalten. § 32 bleibt unberührt. 

  unverändert 

(2) Privatwege dürfen auch zum Radfahren 
und Fahren mit dem Krankenfahrstuhl ge-
nutzt werden. Reiterinnen und Reiter dürfen 
Privatwege nur benutzen, wenn diese trittfest 
oder als Reitwege gekennzeichnet sind. Die 
Befugnisse nach Absatz 1 und Satz 1 beste-
hen nicht für eingefriedigte Grundstücke, die 
mit Wohngebäuden bebaut sind oder auf 
denen Gartenbau oder Teichwirtschaft be-
trieben wird. Das Betreten von Naturschutz-
gebieten und anderen geschützten Flächen 
richtet sich nach den jeweiligen Schutzver-
ordnungen und Anordnungen. 

  

(3) Gemeinden und Kreise sollen geeignete 
und zusammenhängende Wander- und Reit-
wege im Verbund mit sonstigen Straßen, 
Wegen und Flächen, die betreten werden 
dürfen oder auf denen das Reiten zulässig 
ist, einrichten oder auf ihre Einrichtung hin-
wirken, soweit ein Bedarf besteht und Belan-
ge des Naturschutzes nicht entgegenstehen. 
§ 18 Abs. 3 und 4 des Landeswaldgesetzes 
gilt entsprechend; die Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden und Kreise ist hierbei zu berück-
sichtigen. 

  

(4) Wanderwege und Reitwege sind durch 
Kennzeichnung auszuweisen; die oberste 
Naturschutzbehörde bestimmt die Art der 
Kennzeichnung. Eigentümerinnen und Eigen-
tümer oder sonstige Berechtigte haben Mar-
kierungen zu dulden. Wanderwege sowie 
Lehrpfade dürfen nicht als Reitwege gekenn-
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zeichnet werden. 

(5) Die Vorschriften des Landeswaldgesetzes 
über die Kennzeichnung von Reitwegen blei-
ben unberührt. 

  

   

§ 31 
Sperren von Wegen in der frei-

en Landschaft 
(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG) 

 
§ 31 

Sperren von Wegen in der frei-
en Landschaft 

(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG) 

(1) Wege, die gemäß § 30 benutzt werden 
dürfen, können mit Genehmigung der Ge-
meinde befristet gesperrt werden, soweit der 
Schutz der Erholungssuchenden oder der 
Natur oder schutzwürdige Interessen der 
Eigentümerinnen oder Eigentümer oder 
sonstiger Nutzungsberechtigten dies erfor-
dern. Die Genehmigung ergeht unbeschadet 
privater Rechte Dritter. Eine Genehmigung ist 
nicht erforderlich, wenn ein Weg nicht länger 
als einen Tag zur Abwendung einer vorüber-
gehenden Gefahr für den Erholungsverkehr 
gesperrt werden muss. Aus den in Satz 1 
genannten Gründen kann auch die Gemein-
de eine befristete Sperrung anordnen. 

  unverändert 

(2) Gesperrte Wege und Flächen sind zu 
kennzeichnen; die Art der Kennzeichnung 
bestimmt die oberste Naturschutzbehörde. 

  

   

§ 32 
Gemeingebrauch am Meeres-

strand 
(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG) 

 
§ 32 

Gemeingebrauch am Meeres-
strand 

(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG) 

(1) Jeder darf den Meeresstrand auf eigene 
Gefahr betreten und sich dort aufhalten. Das 
Mitführen kleiner Boote für die Zeit des 
Strandbesuchs sowie das Aufstellen von 
Strandkörben durch Strandanlieger für den 
eigenen Bedarf während der Badesaison 
sind gestattet, soweit der allgemeine Bade-
betrieb nicht beeinträchtigt wird. 

  unverändert 

(2) Das Reiten und das Mitführen von Hun-
den ist auf Strandabschnitten mit regem Ba-
debetrieb in der Zeit vom 1. April bis zum 
30. September verboten, wenn nicht die Ge-
meinde im Rahmen einer zugelassenen 
Sondernutzung etwas anderes bestimmt. 
Das Verbot gilt nicht für Diensthunde von 
Behörden, Hunde des Such- und Rettungs-
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dienstes sowie des Katastrophenschutzes, 
Blindenführhunde sowie Behindertenbegleit-
hunde im Rahmen ihres bestimmungsgemä-
ßen Einsatzes und ihrer Ausbildung. 

   

§ 33 
Schutz des Meeresstrandes, 

der Küstendünen und Strand-
wälle 

(zu §§ 30 Abs. 8, 59 Abs. 2 
Satz 2 BNatSchG) 

 
§ 33 

Schutz des Meeresstrandes, 
der Küstendünen und Strand-

wälle 
(zu §§ 30 Abs. 8, 59 Abs. 2 

Satz 2 BNatSchG) 

(1) Es ist verboten,  (1) Es ist verboten, 

1. auf dem Meeresstrand mit Fahrzeugen zu 
fahren oder solche aufzustellen, ausge-
nommen Reinigungs- und Baufahrzeuge 
in öffentlichem Interesse, Rettungsfahr-
zeuge und Krankenfahrstühle, 

 1.  unverändert 

2. auf dem Meeresstrand zu zelten oder 
Strandkörbe oder ähnliche Einrichtungen 
aufzustellen, ausgenommen im Rahmen 
des § 32 Abs. 1 Satz 2, oder 

 2.  unverändert 

3. in Küstendünen oder auf Strandwällen 
außerhalb der gekennzeichneten Wege 
zu fahren, zu zelten, Wohnwagen, 
Wohnmobile oder andere Fahrzeuge auf-
zustellen. 

 3.  unverändert 

Können im Falle von Satz 1 Nr. 3 Küstendü-
nen oder Strandwälle erheblich beeinträchtigt 
werden, beurteilt sich die Zulässigkeit der 
Handlung nach § 30 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 21. 

 Können im Falle von Satz 1 Nr. 3 Küstendü-
nen oder Strandwälle erheblich beeinträchtigt 
werden, beurteilt sich die Zulässigkeit der 
Handlung ausschließlich nach § 30 
BNatSchG in Verbindung mit § 21. 

(2) Die zuständige Naturschutzbehörde kann 
Ausnahmen von dem Verbot in Absatz 1 zu-
lassen. Sie kann Teile des Strandes aus den 
in § 31 Abs. 1 Satz 1 genannten Gründen 
ganz oder teilweise sperren sowie auf 
Strandabschnitten das Reiten einschränken 
oder untersagen. 

 (2) unverändert 

(3) Weitergehende Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. 

 (3) unverändert 

   

§ 34 
Sondernutzung am Meeres-

strand 
(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG) 

 
§ 34 

Sondernutzung am Meeres-
strand 

(zu § 59 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG) 

(1) Die zuständige Naturschutzbehörde kann 
einer Gemeinde auf Antrag widerruflich das 

  unverändert 
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Recht einräumen, einen bestimmten Teil des 
Meeresstrandes für den Badebetrieb oder für 
andere Zwecke zu nutzen (Sondernutzung). 
Bei der Einräumung der Sondernutzung ist 
ein angemessenes Verhältnis zwischen ab-
gabepflichtigem Strand einerseits und abga-
befreiem Strand andererseits zu gewährleis-
ten. 

(2) Die Landesregierung bestimmt Inhalte 
und Beschränkungen der Sondernutzung 
sowie das Genehmigungsverfahren durch 
Verordnung. 

  

   

§ 35 
Schutzstreifen an Gewässern 

(zu § 61 BNatSchG) 

 
§ 35 

Schutzstreifen an Gewässern 
(zu § 61 BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 61 BNatSchG gelten 
für die Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen an Gewässern ausschließlich die 
Absätze 2 bis 6. 

 (1) unverändert 

(2) An Gewässern erster Ordnung sowie 
Seen und Teichen mit einer Größe von ei-
nem Hektar und mehr dürfen bauliche Anla-
gen in einem Abstand von 50 m landwärts 
von der Uferlinie nicht errichtet oder wesent-
lich erweitert werden. An den Küsten ist ab-
weichend von Satz 1 ein Abstand von min-
destens 100 m landwärts von der Küstenlinie 
einzuhalten. Bei Steilufern bemessen sich die 
Abstände landwärts von der oberen Bö-
schungskante des Steilufers. 

 (2) Im Außenbereich an  Gewässern erster 
Ordnung sowie Seen und Teichen mit einer 
Größe von einem Hektar und mehr dürfen 
bauliche Anlagen in einem Abstand von 50 m 
landwärts von der Uferlinie nicht errichtet 
oder wesentlich erweitert werden. An den 
Küsten ist abweichend von Satz 1 ein Ab-
stand von mindestens 100 m landwärts von 
der Küstenlinie einzuhalten. Bei Steilufern 
bemessen sich die Abstände landwärts von 
der oberen Böschungskante des Steilufers. 

(3) Absatz 2 gilt nicht  (3) Absatz 2 gilt nicht 

1. für öffentliche Häfen,  1. unverändert 

2. für bauliche Anlagen, die in Ausübung 
wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewil-
ligungen, zum Zwecke des Küsten- und 
Hochwasserschutzes oder der Unterhal-
tung eines oberirdischen Gewässers er-
richtet oder wesentlich geändert werden, 

 2. für bauliche Anlagen, die in Ausübung 
wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewil-
ligungen, zum Zwecke des Küsten- und 
Hochwasserschutzes oder der Unterhal-
tung oder des Ausbaus eines oberirdi-
schen Gewässers errichtet oder wesent-
lich geändert werden, 

3. für die bauliche Erweiterung eines zuläs-
sigerweise errichteten land-, forst-, fische-
reiwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebes, wenn die Erweiterung im Verhält-
nis zum vorhandenen Gebäude und Be-
trieb angemessen ist, 

 3. unverändert 

4. für nach § 36 zugelassene Stege und für 
Sportboothäfen. 

 4.  unverändert 

(4) Ausnahmen von Absatz 2 können zuge-  (4) Ausnahmen von Absatz 2 können zuge-
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lassen werden lassen werden 

1. für bauliche Anlagen, die  1.  unverändert 

a) dem Rettungswesen, der Landesver-
teidigung, dem fließenden öffentlichen 
Verkehr, der Schifffahrt, der Trink-
wasserversorgung, der Abwasserauf-
bereitung und -entsorgung oder Wirt-
schaftsbetrieben, die auf einen 
Standort dieser Art angewiesen sind, 
dienen oder 
 

  

b) allein oder im Zusammenhang mit 
anderen baulichen Anlagen das Orts-
bild oder die Stadtgestalt prägen oder 
von städtebaulicher Bedeutung sind, 

  

2. für notwendige bauliche Anlagen, die 
ausschließlich dem Badebetrieb, dem 
Wassersport oder der berufsmäßigen Fi-
scherei dienen sowie für räumlich damit 
verbundene Dienstwohnungen, wenn 
ständige Aufsicht oder Wartung erforder-
lich ist, 

 2. für notwendige bauliche Anlagen, die 
ausschließlich dem Badebetrieb, dem 
Wassersport oder der berufsmäßigen Fi-
scherei dienen sowie für räumlich damit 
verbundene Dienstwohnungen, wenn 
ständige Aufsicht oder Wartung erforder-
lich ist, und 

3. für kleine bauliche Anlagen, die dem Na-
turschutz oder der Versorgung von Bade-
gästen und Wassersportlern dienen, so-
wie für einzelne Bootsschuppen und 

 3. für kleine bauliche Anlagen, die dem Na-
turschutz oder der Versorgung von Bade-
gästen und Wassersportlern dienen, so-
wie für einzelne Bootsschuppen,  

4. für die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
oder Durchführung von Bebauungsplänen 
und Vorhaben innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile. 

  (entfällt) 

(5) Bei nach den Absätzen 3 und 4 zugelas-
senen Vorhaben gelten die Vorschriften des 
Kapitels 3 entsprechend. 

 (5) unverändert 

(6) Die oberste Naturschutzbehörde wird 
ermächtigt, die Regelungen der Absätze 2 
bis 5 durch Verordnung auf Gewässer zwei-
ter Ordnung auszudehnen, soweit die Ziele 
des Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Ge-
setzes und das Interesse der Allgemeinheit 
am Schutz der Gewässer dies erfordern. 

 (6) unverändert 

   

§ 36 
Bootsliegeplätze 

(zu §§ 17 Abs. 1 und 3, 30 
BNatSchG) 

 
§ 36 

Bootsliegeplätze 
(zu §§ 17 Abs. 1 und 3, 30 

BNatSchG) 

(1) Abweichend von § 17 Abs. 1 und 3 
BNatSchG in Verbindung mit § 11 Abs. 1, 3 
bis 7 sowie von § 30 BNatSchG gelten für 
Nutzungen von Wasserflächen im Sinne des 

 (1) unverändert 
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Absatzes 2 Satz 1 die Absätze 2 und 3. 

(2) Wer eine Wasserfläche mit Hilfe einer 
Boje, eines Steges oder einer anderen Anla-
ge als Liegeplatz für ein Sportboot außerhalb 
eines Hafens benutzen will, benötigt die Ge-
nehmigung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde. Sportboote sind, unabhängig von der 
Antriebsart, Wasserfahrzeuge jeder Art, die 
für Sport- und Freizeitzwecke bestimmt sind. 
Die Genehmigung ersetzt alle anderen nach 
Naturschutzrecht erforderlichen Gestattun-
gen. Sie ist zu erteilen, wenn 

 (2) unverändert 

1. naturschutzrechtliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen und 

  

2. die Nutzung eines Hafens oder einer 
Gemeinschaftsanlage in zumutbarer Ent-
fernung nicht möglich ist. 

  

Satz 4 Nr. 2 gilt nicht für Anlagen der nach 
§ 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz anerkann-
ten Naturschutzvereinigungen oder ihrer Mit-
gliedsvereine, die für Zwecke des Natur-
schutzes genutzt werden. Andere Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 

  

(3) Anlagen nach Absatz 1, die vor dem 
19. November 1982 errichtet worden sind, 
gelten als genehmigt. Die zuständige Natur-
schutzbehörde kann die Beseitigung von 
Anlagen im Sinne von Satz 1 anordnen, 
wenn diese die Natur oder Landschaft in be-
sonderem Maße beeinträchtigen. 

 (3) Anlagen nach Absatz 2 , die vor dem 
19. November 1982 errichtet worden sind, 
gelten als genehmigt.  

   

§ 37 
Zelten und Aufstellen von be-

weglichen Unterkünften 

 
§ 37 

Zelten und Aufstellen von be-
weglichen Unterkünften 

(1) Zelte oder sonstige bewegliche Unter-
künfte (Wohnwagen, Wohnmobile) dürfen nur 
auf den hierfür zugelassenen Plätzen aufge-
stellt und benutzt werden. Verkehrsrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. Die Gemein-
de kann außerhalb von Zelt- und Camping-
plätzen die Aufstellung und Benutzung von 
insgesamt nicht mehr als fünf Zelten oder 
nach dem Straßenverkehrsrecht zugelasse-
nen beweglichen Unterkünften für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten genehmigen. 
Entscheidungen nach Satz 3 werden als Auf-
gabe zur Erfüllung nach Weisung getroffen. 
Satz 3 gilt entsprechend für Zeltlager mit 
mehr als fünf Zelten, die im Rahmen einer 
Jugend-, Sport- oder ähnlichen Veranstaltung 
für kurze Zeit außerhalb von geschlossenen 
Ortschaften aufgeschlagen werden sollen. 

  unverändert 
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Die nach Satz 3 und 5 zugelassenen Zelte 
und beweglichen Unterkünfte gelten nicht als 
bauliche Anlagen im Sinne der Landesbau-
ordnung. 

(2) Nichtmotorisierte Wanderer dürfen außer 
in Nationalparken und Naturschutzgebieten 
abseits von Zelt- und Campingplätzen für 
eine Nacht zelten, wenn sie privatrechtlich 
dazu befugt sind und keine anderen Rechts-
vorschriften entgegenstehen. Auf Grundstü-
cken, die zum engeren Wohnbereich gehö-
ren, dürfen Zelte und sonstige bewegliche 
Unterkünfte nur für den persönlichen 
Gebrauch der Nutzungsberechtigten aufge-
stellt werden. 

  

   

§ 38 
Naturerlebnisräume 

 
§ 38 

Naturerlebnisräume 

(1) Naturerlebnisräume sollen den Besuche-
rinnen und Besuchern ermöglichen, Natur, 
Naturzusammenhänge und den unmittelba-
ren Einfluss des Menschen auf die Natur zu 
erfahren. Das Betreten erfolgt auf eigene 
Gefahr. 

  unverändert 

(2) Die oberste Naturschutzbehörde oder mit 
ihrer Zustimmung auch die unteren Natur-
schutzbehörden können auf Antrag eines 
Trägers begrenzte Landschaftsteile, die sich 
wegen 

  

1. der vorhandenen oder entwicklungsfähi-
gen natürlichen Strukturen und 

  

2. der Nähe zu Naturschutzgebieten oder 
sonst bedeutsamen Flächen für den Na-
turschutz oder 

  

3. der Nähe zu Gemeinde- oder Informati-
onszentren 

  

zu den in Absatz 1 genannten Zwecken eig-
nen, als Naturerlebnisräume anerkennen. Als 
Träger kommen vor allem Gemeinden und 
sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts in Betracht. 

  

   

§ 39 
Skipisten 

 
§ 39 

Skipisten 

Die Errichtung, der Betrieb sowie die wesent-
liche Änderung von Skipisten und zugehöri-
gen Einrichtungen bedürfen der Genehmi-
gung der zuständigen Naturschutzbehörde. 

  unverändert 
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Bei der Genehmigung ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung entsprechend den Vorschrif-
ten des Landes-UVP-Gesetzes durchzufüh-
ren. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 

   

Kapitel 7 
Mitwirkung von Naturschutz-
vereinigungen, landesrechtli-

che Organisationen 

 
Kapitel 7 

Mitwirkung von Naturschutz-
vereinigungen, landesrechtli-

che Organisationen 

Abschnitt I 
Mitwirkung von Naturschutz-

vereinigungen 

 
Abschnitt I 

Mitwirkung von Naturschutz-
vereinigungen 

§ 40 
Anerkennung von Natur-

schutzvereinigungen, 
Mitwirkung von anerkannten 
Naturschutzvereinigungen 

(zu § 63 BNatSchG) 

 
§ 40 

Anerkennung von Natur-
schutzvereinigungen, 

Mitwirkung von anerkannten 
Naturschutzvereinigungen 

(zu § 63 BNatSchG) 

(1) Zuständige Behörde nach § 3 Abs. 3 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes für die Aner-
kennung, die Rücknahme und den Widerruf 
der Anerkennung von Vereinigungen, die im 
Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege fördern, ist die 
oberste Naturschutzbehörde. Sie kann die 
von ihr anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen im Amtsblatt für Schleswig-Holstein be-
kannt machen. 

  unverändert 

(2) Gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG gel-
ten die Mitwirkungsrechte auch vor der Zu-
lassung von Projekten oder Plänen nach § 34 
Abs. 3 und 4 sowie § 36 BNatSchG, bei de-
nen die Prüfung der Verträglichkeit ergeben 
hat, dass sie zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen eines Natura 2000-Gebiets führen. 

  

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 
BNatSchG gelten für Verfahren, die von einer 
Landesbehörde durchgeführt werden, aus-
schließlich § 87 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 4 
und § 88 Abs. 2 des Landesverwaltungsge-
setzes entsprechend. 

  

   

§ 41 
Landesnaturschutzverband 

Schleswig-Holstein 

 
§ 41 

Landesnaturschutzverband 
Schleswig-Holstein 

(1) Ein rechtsfähiger Zusammenschluss von   unverändert 
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1. nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes vom Land Schleswig-Holstein an-
erkannten Naturschutzvereinigungen so-
wie 

  

2. Vereinigungen, die nach ihrer Satzung 
und bisherigen Tätigkeit vorrangig und 
nicht nur vorübergehend Ziele des Natur-
schutzes fördern, 

  

kann auf Antrag von der obersten Natur-
schutzbehörde als Landesnaturschutzver-
band Schleswig-Holstein anerkannt werden. 

  

(2) Voraussetzung ist, dass der Zusammen-
schluss 

  

1. sich nach seiner Satzung zur Aufgabe 
gemacht hat, für die Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes im Lande 
Schleswig-Holstein einzutreten und die 
Arbeit von Naturschutzvereinigungen zu 
koordinieren, 

  

2. nach seiner Satzung, dem Mitgliederkreis 
sowie der Leistungsfähigkeit die Gewähr 
für eine dauernde Erfüllung seiner Aufga-
ben bietet und 

  

3. aus der weitaus größten Anzahl der über-
örtlich tätigen Naturschutzvereinigungen 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 besteht. 

  

(3) Für die Dauer des Bestehens eines Lan-
desnaturschutzverbandes kann ein weiterer 
Zusammenschluss von Naturschutzvereini-
gungen nicht anerkannt werden. Die Aner-
kennung ist zu widerrufen, wenn ihre Vor-
aussetzungen nicht mehr gegeben sind oder 
wenn der Landesnaturschutzverband seine 
Aufgaben nicht oder während eines längeren 
Zeitraums unzulänglich erfüllt hat. 

  

(4) Dem Landesnaturschutzverband sind 
abweichend von § 63 Abs. 2 BNatSchG die 
Mitwirkungsrechte nach § 63 Abs. 2 
BNatSchG sowie § 40 Abs. 2 eingeräumt. Er 
berät die nach § 3 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes vom Land Schleswig-Holstein 
anerkannten Naturschutzvereinigungen bei 
ihren Stellungnahmen im Rahmen ihrer Mit-
wirkung. Er koordiniert die Vorschläge für die 
Berufung von Mitgliedern in die Beiräte und 
für die Betreuung geschützter Gebiete. Er ist 
ferner anzuhören vor der Aufstellung von 
allgemeinen Plänen der obersten Landesbe-
hörden, welche die Belange des Naturschut-
zes nicht nur unerheblich berühren. 

  

(5) Das Land beteiligt sich im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel an den Kosten 
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der Geschäftsführung. 

   

§ 42 
Mitteilungs- und Zustellungs-

verfahren 

 
§ 42 

Mitteilungs- und Zustellungs-
verfahren 

(1) In den Fällen des § 63 Abs. 2 Nr. 1 bis 4, 
6 und 7 BNatSchG hat die für die jeweilige 
Entscheidung zuständige Behörde den aner-
kannten Naturschutzvereinigungen die Plan-
auslegung unter Beifügung sämtlicher Unter-
lagen rechtzeitig mitzuteilen. Für Planände-
rungen gilt Satz 1 entsprechend. 

  unverändert 

(2) In Verfahren, in denen anerkannte Natur-
schutzvereinigungen nach § 63 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4 BNatSchG beteiligt worden sind, teilt 
die Behörde ihnen die jeweiligen Entschei-
dungen mit. Entscheidungen nach § 63 
Abs. 2 Nr. 6 und 7 BNatSchG stellt sie den 
beteiligten anerkannten Naturschutzvereini-
gungen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu. 

  

(3) In den Fällen des § 63 Abs. 2 Nr. 5 
BNatSchG und § 40 Abs. 2 hat die für die 
Entscheidung zuständige Behörde 

  

1. die zur Mitwirkung berechtigten aner-
kannten Naturschutzvereinigungen über 
den Eingang eines Antrags auf Befreiung 
oder Ausnahme zu benachrichtigen und 
ihnen zugleich eine angemessene Frist 
zur Einsicht in einschlägige Sachverstän-
digengutachten und zur Äußerung zu 
dem Antrag einzuräumen; sie stellt ihnen 
die Entscheidung über den Antrag auf 
Befreiung oder Ausnahme zu, wenn die 
anerkannten Naturschutzvereinigungen 
von ihrem Mitwirkungsrecht innerhalb der 
gesetzten Frist Gebrauch gemacht ha-
ben; dies gilt auch, wenn die anerkannte 
Naturschutzvereinigung Beteiligte im Sin-
ne des Landesverwaltungsgesetzes ist, 

  

2. die Beteiligten unverzüglich über die Zu-
stellung nach Nummer 1 zu unterrichten 
und sie auf die Rechtsbehelfsmöglichkei-
ten nach § 64 BNatSchG mit den sich 
daraus ergebenden Folgen für die Be-
standskraft der Entscheidung über den 
Antrag auf Befreiung hinzuweisen. 
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Abschnitt II 
Landesrechtliche Organisatio-

nen 

 
Abschnitt II 

Landesrechtliche Organisatio-
nen 

§ 43 
Landesbeauftragte für Natur-

schutz 

 
§ 43 

Landesbeauftragte für Natur-
schutz 

(1) Die oberste Naturschutzbehörde beruft 
eine Landesbeauftragte oder einen Landes-
beauftragten für Naturschutz. 

  unverändert 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für Na-
turschutz unterstützt und berät die oberste 
und obere Naturschutzbehörde und vermittelt 
zwischen ihnen und den Bürgerinnen und 
Bürgern. Auf Verlangen sind die Vorhaben 
und Maßnahmen mit der oder dem Landes-
beauftragten für Naturschutz zu erörtern. 

  

(3) Die oder der Landesbeauftragte für Na-
turschutz wird durch einen Beirat unterstützt 
und kann sich bei einzelnen Aufgaben von 
einem Beiratsmitglied vertreten lassen. Die 
Anzahl der Mitglieder des Beirates soll zwölf 
nicht überschreiten. Der Beirat setzt sich aus 
Kreisbeauftragten gemäß § 44 und ökologi-
schen Sachverständigen zusammen. Die 
Mitglieder des Beirats werden von der obers-
ten Naturschutzbehörde berufen; die nach 
§ 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes vom 
Land Schleswig-Holstein anerkannten Natur-
schutzvereinigungen, der Landesnatur-
schutzverband, die oder der Landesbeauf-
tragte für Naturschutz und die Hochschulen 
können Vorschläge unterbreiten. 

  

(4) Die oder der Landesbeauftragte für Na-
turschutz ist ehrenamtlich für das Land tätig 
und an Weisungen nicht gebunden. Das Nä-
here über die Berufung, Amtsdauer, Ent-
schädigung, Zusammensetzung und die Ge-
schäftsführung des Beirates sowie die Stel-
lung und Befugnisse der oder des Landesbe-
auftragten für Naturschutz regelt die oberste 
Naturschutzbehörde durch Verordnung. 

  

   

§ 44 
Beiräte und Kreisbeauftragte 

für Naturschutz 

 
§ 44 

Beiräte und Kreisbeauftragte 
für Naturschutz 

(1) Bei den unteren Naturschutzbehörden 
werden eine Kreisbeauftragte oder ein Kreis-
beauftragter für Naturschutz bestellt und ein 
Beirat für den Naturschutz gebildet. Die 
Kreisbeauftragten und die Beiräte haben die 

 (1) Bei den unteren Naturschutzbehörden 
kann eine Kreisbeauftragte oder ein Kreis-
beauftragter für Naturschutz bestellt und ein 
Beirat für den Naturschutz gebildet werden . 
Die Kreisbeauftragten und die Beiräte haben 
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unteren Naturschutzbehörden in wichtigen 
Angelegenheiten des Naturschutzes zu un-
terstützen und fachlich zu beraten. Zu die-
sem Zweck sind sie rechtzeitig zu unterrich-
ten. Sie können Maßnahmen des Natur-
schutzes anregen und sind auf Verlangen zu 
hören; sie sind in allen Fällen zu beteiligen, in 
denen auch Naturschutzvereinigungen betei-
ligt werden. Die oder der Kreisbeauftragte 
unterstützt die untere Naturschutzbehörde 
und vermittelt zwischen der Behörde und 
Bürgerinnen und Bürgern. 

die unteren Naturschutzbehörden in wichti-
gen Angelegenheiten des Naturschutzes zu 
unterstützen und fachlich zu beraten. Zu die-
sem Zweck sind sie rechtzeitig zu unterrich-
ten. Sie können Maßnahmen des Natur-
schutzes anregen und sind auf Verlangen zu 
hören; sie sind in allen Fällen zu beteiligen, in 
denen auch Naturschutzvereinigungen betei-
ligt werden. Die oder der Kreisbeauftragte 
unterstützt die untere Naturschutzbehörde 
und vermittelt zwischen der Behörde und 
Bürgerinnen und Bürgern. 

(2) Die Kreisbeauftragten für Naturschutz und 
die Beiratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
Das Nähere über die Zusammensetzung, die 
Berufung, die Amtsdauer, den Vorsitz, die 
Vertretung und die Entschädigung der Beirä-
te sowie über die Berufung, die Amtsdauer, 
die Vertretung und die Entschädigung der 
Kreisbeauftragten regelt die untere Natur-
schutzbehörde, die den Beirat beruft und die 
oder den Kreisbeauftragten bestellt, durch 
Satzung. Darin regelt sie ferner die Beteili-
gung der Beiräte und der Kreisbeauftragten 
an ihren Entscheidungen. 

 (2) unverändert 

   

§ 45 
Naturschutzdienst 

 
§ 45 

Naturschutzdienst 

(1) Die Naturschutzbehörden können für ein 
bestimmtes Gebiet sachkundige Personen 
mit der Aufgabe bestellen, Zuwiderhandlun-
gen gegen Rechtsvorschriften, die dem 
Schutz der Natur dienen oder die Erholung in 
der freien Natur regeln und deren Übertre-
tung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, 
festzustellen und abzuwehren. Die zu Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft be-
stimmten Beamtinnen und Beamten der 
Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung des 
Bundes, des Landes, der Gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind 
für ihren Dienstbezirk Mitglieder des Natur-
schutzdienstes. Bestätigte Jagd- und Fische-
reiaufseherinnen und bestätigte Jagd- und 
Fischereiaufseher gelten als sachkundig. 

  unverändert 

(2) Soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, sind die Mitglieder des Natur-
schutzdienstes berechtigt, in ihrem Dienstbe-
zirk 

  

1. Grundstücke zu betreten,   

2. die Identität einer Person festzustellen; 
§ 181 des Landesverwaltungsgesetzes 
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gilt entsprechend, 

3. eine Person vorübergehend vom Ort zu 
verweisen und ihr vorübergehend das Be-
treten des Ortes zu verbieten und 

  

4. unberechtigt entnommene Gegenstände, 
gehaltene oder erworbene Pflanzen und 
Tiere sowie solche Gegenstände sicher-
zustellen, die bei Zuwiderhandlungen 
nach Absatz 1 verwendet wurden oder 
verwendet werden sollen; die §§ 210 bis 
213 des Landesverwaltungsgesetzes gel-
ten entsprechend. 

  

(3) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes 
haben die untere Naturschutzbehörde über 
alle nachteiligen Veränderungen in der Natur 
zu informieren und durch Aufklärung darauf 
hinzuwirken, dass Schäden von der Natur 
abgewendet werden. 

  

(4) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes 
sind während der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Angehörige der Naturschutzbehörde 
im Außendienst; sie müssen bei dieser Tätig-
keit ein Dienstabzeichen tragen und einen 
Dienstausweis mit sich führen, der bei Vor-
nahme einer Amtshandlung auf Verlangen 
vorzuzeigen ist. 

  

(5) Die Mitglieder des Naturschutzdienstes 
sind ehrenamtlich tätig. Die oberste Natur-
schutzbehörde kann im Benehmen mit dem 
Innenministerium durch Verordnung die Vor-
aussetzungen für die Eignung, die Begrün-
dung, die Abberufung, die rechtliche Stellung, 
die Aus- und Fortbildung, Maßstäbe für eine 
Entschädigung sowie Vorschriften über den 
Dienstausweis und Dienstabzeichen regeln. 

  

   

§ 46 
Akademie für Natur und Um-
welt des Landes Schleswig-

Holstein 

 
§ 46 

Akademie für Natur und Um-
welt des Landes Schleswig-

Holstein 

(1) Die Akademie für Natur und Umwelt för-
dert zum Wohle der Allgemeinheit im Rah-
men der im Haushalt bereitgestellten Mittel 
solche Formen der Wissensvermittlung, der 
Bewusstseinsentwicklung sowie Handlungs-
perspektiven, die zum Schutz, Erhalt und zur 
ökologischen Gestaltung von Natur und Um-
welt beitragen. 

  unverändert 

(2) Die Akademie für Natur und Umwelt un-
tersteht als nichtrechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Aufsicht der obersten 
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Naturschutzbehörde. 

   

§ 47 
Stiftung Naturschutz Schles-

wig-Holstein 

 
§ 47 

Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein 

(1) Unter dem Namen „Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein“ besteht eine rechtsfähi-
ge Stiftung des öffentlichen Rechts fort. Der 
Bezirk der Stiftung erstreckt sich auf das 
Land Schleswig- Holstein. Die Stiftung führt 
das Landessiegel. Aufsichtsbehörde ist die 
oberste Naturschutzbehörde. 

  unverändert 

(2) Die Stiftung hat den Zweck, nach näherer 
Regelung in der Satzung 

  

1. den Erwerb, die langfristige Anpachtung 
und die sonstige zivilrechtliche Sicherung 
von Grundstücken in Schleswig-Holstein, 
die für den Naturschutz und die Siche-
rung des Naturhaushalts von besonderer 
Bedeutung sind, durch geeignete Träger 
zu fördern, 

  

2. die Maßnahmen nach Nummer 1 selbst 
zu betreiben, 

  

3. für den Naturschutz geeignete Grundstü-
cke von anderen Verwaltungsträgern für 
Zwecke des Naturschutzes zu überneh-
men, 

  

4. die Grundstücke nach Nummer 2 und 3 
zu verwalten und sie den Naturschutzzie-
len entsprechend zu schützen, zu pflegen 
und gegebenenfalls zu entwickeln. 

  

Die Stiftung kann sich durch die Satzung 
auch andere Aufgaben stellen, die dem Na-
turschutz förderlich sind. Die Stiftung nimmt 
ihre Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr. Die Zuständigkeiten der Naturschutz-
behörden bleiben unberührt. 

  

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im 
Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung. 
Die Stiftung kann sich zur Durchführung der 
Aufgaben nach Absatz 2 Dritter bedienen. 

  

(4) Das Stiftungsvermögen ist einschließlich 
der Zustiftungen zu erhalten. Richtlinien des 
Finanzministeriums für die Anlage von Stif-
tungsvermögen sind zu berücksichtigen. Nä-
heres über die Vermögensverwaltung regelt 
die Satzung. 
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(5) Die Stiftung erfüllt ihren Zweck insbeson-
dere durch Verwendung 

  

1. der Erträge des Stiftungsvermögens,   

2. der Zuwendungen Dritter.   

(6) Organe der Stiftung sind der Stiftungsvor-
stand und der Stiftungsrat.  

  

(7) Der Stiftungsvorstand besteht aus einer 
Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden und 
höchstens zwei stellvertretenden Mitgliedern, 
die von der für den Naturschutz zuständigen 
Ministerin oder dem für den Naturschutz zu-
ständigen Minister auf Vorschlag des Stif-
tungsrates berufen werden. Nach näherer 
Regelung in der Satzung führt der Vorstand 
die Geschäfte und vertritt die Stiftung gericht-
lich und außergerichtlich. 

  

(8) Der Stiftungsrat soll aus nicht mehr als 15 
Mitgliedern bestehen. Sie sind ehrenamtlich 
tätig und werden von der für den Naturschutz 
zuständigen Ministerin oder dem für den Na-
turschutz zuständigen Minister berufen. Nach 
Maßgabe der Satzung nimmt der Stiftungsrat 
alle Angelegenheiten der Stiftung wahr, so-
weit sie nicht auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden oder den Vorstand übertragen 
worden sind. Der Stiftungsrat erlässt die Sat-
zung, wählt den Vorstand und beschließt den 
Haushalt; die Beschlüsse bedürfen der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

  

(9) Die Amtszeit der Mitglieder der Organe 
beträgt fünf Jahre; der Vorstand bleibt bis 
zum Zusammentritt eines neu berufenen 
Vorstands im Amt. Anstelle eines ausge-
schiedenen Mitglieds ist für den Rest der 
Amtszeit ein neues Mitglied zu berufen. Ein 
Mitglied kann abberufen werden, wenn dafür 
ein wichtiger Grund vorliegt. 

  

(10) Die Satzung regelt auch Ausnahmen 
von den Haushaltsbestimmungen nach § 105 
Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung und 
lässt zu, dass Grundstücke von anderen ge-
eigneten Trägern verwaltet werden. 

  

(11) Im Falle des Erlöschens der Stiftung hat 
das Land Schleswig-Holstein das ihm zufal-
lende Vermögen im Sinne des Stiftungs-
zwecks zu verwenden. 
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Kapitel 8 
Eigentumsbindung, Ausnah-
men, Finanzielle Förderung 

 
Kapitel 8 

Eigentumsbindung, Ausnah-
men, Finanzielle Förderung 

§ 48 
Duldungspflicht 

(zu § 65 BNatSchG) 

 
§ 48 

Duldungspflicht 
(zu § 65 BNatSchG) 

(1) Gemäß § 65 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG   unverändert 

a) besteht über § 65 Abs. 1 BNatSchG hin-
aus für die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer sowie sonstigen Nutzungsberech-
tigten von Grundstücken eine Duldungs-
pflicht auch für das Betreten von 
Grundstücken im Zusammenhang mit 
Maßnahmen im Sinne des § 65 Abs. 1 
BNatSchG, 

  

b) kann die zuständige Naturschutzbehörde 
die Duldung von Maßnahmen des Natur-
schutzes auf Grund von Regelungen in 
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften auch anordnen, wenn die zu 
duldende Maßnahme zu einer unzumut-
baren Beeinträchtigung der Nutzung des 
Grundstücks führt und eine Vereinbarung 
über die Inanspruchnahme des Grund-
stücks für die Durchführung der Maß-
nahmen des Naturschutzes nicht zustan-
de kommt. Diese Anordnung berechtigt 
die Naturschutzbehörde, die Fläche für 
die festgesetzten Zwecke zu nutzen. Sie 
ist gegenüber der Rechtsnachfolgerin 
oder dem Rechtsnachfolger wirksam. 

  

(2) Abweichend von § 65 Abs. 1 BNatSchG 
soll die zuständige Naturschutzbehörde den 
Duldungspflichtigen Gelegenheit geben, die 
vorgesehene Maßnahme selbst durchzufüh-
ren. Machen die Duldungspflichtigen hiervon 
keinen Gebrauch, soll die Behörde ihnen 
bekannt geben, von wem und wann die 
Maßnahme durchgeführt wird. 

  

   

§ 49 
Befugnisse von Beauftragten 
und Bediensteten der Natur-

schutzbehörden 
(zu § 65 Abs. 3 BNatSchG) 

 
§ 49 

Befugnisse von Beauftragten 
und Bediensteten der Natur-

schutzbehörden 
(zu § 65 Abs. 3 BNatSchG) 

(1) Bedienstete und Beauftragte der Natur-
schutzbehörden dürfen 

 (1) Beauftragte und Bedienstete  der Natur-
schutzbehörden dürfen 

1. zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
Grundstücke mit Ausnahme von Wohn-

 1. unverändert 
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gebäuden betreten und dort nach recht-
zeitiger Ankündigung auch Vermessun-
gen, Bestandserhebungen, Bodenunter-
suchungen, Bodenproben und ähnliche 
Arbeiten vornehmen und 

2. in den Fällen der §§ 42 und 43 BNatSchG 
sowie § 28 an Ort und Stelle überprüfen, 
ob die Vorschriften und Anforderungen 
zum Schutz von Tieren wild lebender Ar-
ten eingehalten werden. 

 2. unverändert 

  Das Betretungsrecht nach § 208 des Lan-
desverwaltungsgesetzes sowie nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in 
Verbindung mit § 102 der Strafprozess-
ordnung bleibt unberührt. 

(2) Die Ankündigung nach Absatz 1 Nr. 1 
kann in geeigneten Fällen durch örtliche Be-
kanntmachung erfolgen; die Kosten trägt 
diejenige Naturschutzbehörde, auf deren 
Veranlassung die Bekanntmachung erfolgt. 
Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn 
sie mit unverhältnismäßigem Verwaltungs-
aufwand verbunden oder Gefahr im Verzuge 
ist. 

 (2) Die Ankündigung nach Absatz 1 Nr. 1 
kann in geeigneten Fällen durch örtliche Be-
kanntmachung erfolgen; die Kosten trägt 
diejenige Naturschutzbehörde, auf deren 
Veranlassung die Bekanntmachung erfolgt. 
Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn 
sie mit unverhältnismäßigem Verwaltungs-
aufwand verbunden  ist. 

(3) Bei Betrieben, die der Bergaufsicht unter-
stehen, haben Untersuchungen und Kontrol-
len im Einvernehmen mit der Bergbehörde zu 
erfolgen. 

 (3) unverändert 

   

§ 50 
Vorkaufsrecht 

(Abweichung von § 66 
BNatSchG) 

 
§ 50 

Vorkaufsrecht 
(Abweichung von § 66 

BNatSchG) 

§ 66 BNatSchG gilt nicht.   unverändert 

   

§ 51 
Ausnahmen und Befreiungen 

(zu § 67 Abs. 3 Satz 2 
BNatSchG) 

 
§ 51 

Ausnahmen 

(1) Soweit in diesem Gesetz sowie in den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen oder fort-
geltenden Rechtsvorschriften Ausnahmen 
vorgesehen sind, ohne dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung näher festgelegt 
sind, kann die zuständige Naturschutzbehör-
de Ausnahmen zulassen, wenn sich dies mit 
den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vereinbaren lässt und 
auch keine sonstigen öffentlichen Belange 

 Soweit  in diesem Gesetz sowie in den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen oder fort-
geltenden Rechtsvorschriften Ausnahmen 
vorgesehen sind, ohne dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung näher festgelegt 
sind, kann die zuständige Naturschutzbehör-
de Ausnahmen zulassen, wenn sich dies mit 
den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vereinbaren lässt und 
auch keine sonstigen öffentlichen Belange 
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entgegenstehen. entgegenstehen. 

(2) Abweichend von § 67 Abs. 3 Satz 2 
BNatSchG finden die dort genannten Be-
stimmungen nach Maßgabe der §§ 9 Abs. 1, 
3 und 4 sowie 11 Abs. 7 auch dann Anwen-
dung, wenn kein Eingriff im Sinne des § 14 
BNatSchG in Verbindung mit § 8 vorliegt. 

  (entfällt) 

   

§ 52 
Maßnahmen des Naturschut-

zes 
(zu §§ 17, 30 und 67 

BNatSchG) 

 
§ 52 

Maßnahmen des Naturschut-
zes 

(zu §§ 17, 30 und 67 
BNatSchG) 

Abweichend von den §§ 17, 30 und 67 
BNatSchG ist eine Eingriffsgenehmigung 
oder eine Ausnahme oder Befreiung vom 
gesetzlichen Biotopschutz nach den Vor-
schriften des Bundesnaturschutzgesetzes, 
dieses Gesetzes und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften 
nicht erforderlich für Maßnahmen des Natur-
schutzes, soweit sie nach den Vorschriften 
des Kapitels 4 festgelegt oder vorgesehen 
sind. 

  unverändert 

   

§ 53 
Einschränkung von Grund-

rechten 

 
§ 53 

Einschränkung von Grund-
rechten 

Für Maßnahmen, die nach dem Bundesna-
turschutzgesetz oder nach diesem Gesetz 
getroffen werden können, werden das Recht 
auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 des Grundgesetzes) und das Recht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

  unverändert 

   

§ 54 
Entschädigung und Ausgleich 

(zu § 68 BNatSchG) 

 
§ 54 

Entschädigung und Ausgleich 
(zu § 68 BNatSchG) 

(1) § 68 Abs. 1 BNatSchG gilt nicht. Eine 
angemessene Entschädigung ist zu leisten, 
wenn auf Grund dieses Gesetzes, des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder auf Grund ei-
ner auf diesen Gesetzen beruhenden 
Rechtsvorschrift oder Maßnahme 

  unverändert 

1. eine bisher rechtmäßig ausgeübte Grund-
stücksnutzung nicht mehr fortgesetzt 
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werden kann, 

2. eine beabsichtigte Nutzung, die sich nach 
Lage und Beschaffenheit des Grund-
stücks objektiv anbietet und auf die die 
Eigentümerin oder der Eigentümer sonst 
einen Rechtsanspruch hat, unterbunden 
wird, 

  

3. Aufwendungen an Wert verlieren, die für 
die beabsichtigten, bisher rechtmäßigen 
Grundstücksnutzungen nach Nummer 1 
oder 2 in schutzwürdigem Vertrauen dar-
auf gemacht wurden, dass diese recht-
mäßig bleiben, oder 

  

4. die Lasten und Bewirtschaftungskosten 
bei einer Nutzung von Grundstücken 
nach Nummer 1 oder 2 auch in absehba-
rer Zukunft nicht durch Erträge und ande-
re Vorteile ausgeglichen werden können 

  

und hierdurch die Betriebe oder sonstigen 
wirtschaftlichen Einheiten, zu denen die 
Grundstücke gehören, nicht nur unwesentlich 
beeinträchtigt werden. 

  

(2) Absatz 1 gilt, soweit die Beschränkung 
der wirtschaftlichen Nutzbarkeit nicht durch 
anderweitige Maßnahmen vollständig oder 
teilweise ausgeglichen werden kann. Eine 
Entschädigung darf 100 % des Verkehrswer-
tes des Grundstücks nicht übersteigen. 

  

(3) Zur Leistung der Entschädigung ist der 
Träger der öffentlichen Verwaltung verpflich-
tet, dessen Behörde die Rechtsvorschrift 
erlassen oder eine Maßnahme nach Absatz 1 
getroffen hat. Soweit das Land zur Entschä-
digung verpflichtet ist, ist für die Leistung und 
Festsetzung der Entschädigung einschließ-
lich der Ausübung der Rechte nach Satz 4 
die obere Naturschutzbehörde zuständig. 
Über die Entschädigung ist zumindest dem 
Grunde nach in Verbindung mit der Maß-
nahme zu entscheiden. Der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung kann von den durch 
eine entschädigungspflichtige Maßnahme 
betroffenen Eigentümerinnen oder Eigentü-
mern die Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit oder Grunddienst-
barkeit mit dem Inhalt verlangen, dass die 
Nutzung, für die die Entschädigung gezahlt 
werden soll, auf dem Grundstück nicht mehr 
ausgeübt werden kann. 

  

(4) Kommt im Falle der Übernahme eines 
Grundstücks nach § 68 Abs. 2 Satz 3 
BNatSchG eine Einigung nicht zustande, 
kann die Eigentümerin oder der Eigentümer 
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die Entziehung des Eigentums verlangen. 
Die Eigentümerin oder der Eigentümer kann 
den Antrag auf Entziehung des Eigentums 
bei der Enteignungsbehörde des Landes 
stellen. Für das Verfahren findet das für die 
Enteignung von Grundeigentum geltende 
Enteignungsrecht des Landes Anwendung. 

(5) In den Fällen des § 48 Abs. 1 Buchst. b) 
gelten § 68 Abs. 2 BNatSchG und die Absät-
ze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass auch Wirt-
schaftserschwernisse der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten 
angemessen in Geld zu entschädigen sind. 

  

   

§ 55 
Härteausgleich 

(zu § 68 BNatSchG) 

 
§ 55 

Härteausgleich 
(Abweichung von § 68 Abs. 4 

BNatSchG) 

Wird durch Maßnahmen des Naturschutzes 
oder der Landschaftspflege Berechtigten ein 
wirtschaftlicher Nachteil zugefügt, der für sie 
in ihren persönlichen Lebensumständen, 
insbesondere im wirtschaftlichen und sozia-
len Bereich, eine besondere Härte bedeutet, 
ohne dass nach § 68 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 54 eine Entschädigung zu leisten 
ist, kann ihnen auf Antrag ein Härteausgleich 
in Geld gewährt werden, soweit dies zur 
Vermeidung oder zum Ausgleich der beson-
deren Härte geboten erscheint. § 54 Abs. 3 
Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

  unverändert 

   

§ 56 
Finanzielle Förderung 

 
§ 56 

Finanzielle Förderung 

Das Land fördert im Rahmen der im Haushalt 
bereitgestellten Mittel Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, der 
Naturschutzbildung einschließlich von Natur-
erlebnisräumen sowie Maßnahmen der Erho-
lung in Natur und Landschaft. 

  unverändert 

   



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/235 (neu)  

 

 - 55 - 

Kapitel 9 
Bußgeldvorschriften 

 
Kapitel 9 

Bußgeldvorschriften 

§ 57 
Ordnungswidrigkeiten 
(Abweichung von § 69 

BNatSchG) 

 
§ 57 

Ordnungswidrigkeiten 
(zu § 69 BNatSchG) 

(1) § 69 Abs. 3 Nrn. 19 und 26 BNatSchG gilt 
nicht. 

 (1) § 69 Abs. 3 Nr. 19 und 26 BNatSchG gilt 
nicht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer, ohne das 
eine Ausnahme zugelassen oder eine Befrei-
ung erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig 

 (2) Ordnungswidrig handelt, wer, ohne dass  
eine Ausnahme zugelassen oder eine Befrei-
ung erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
Handlungen, die nach Maßgabe einer 
Verordnung nach § 13 Abs. 1 zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung eines Naturschutzgebietes oder sei-
ner Bestandteile oder zu seiner nachhal-
tigen Störung führen können, vornimmt, 

 1. unverändert 

2. entgegen § 26 Abs. 2 BNatSchG Hand-
lungen vornimmt, die nach Maßgabe ei-
ner Verordnung nach § 15 den Charakter 
eines Landschaftsschutzgebietes verän-
dern oder dem besonderen Schutzzweck 
zuwiderlaufen, 

 2. unverändert 

3. entgegen § 28 Abs. 2 BNatSchG Hand-
lungen vornimmt, die nach Maßgabe ei-
ner Verordnung nach § 17 Abs. 1 zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung eines Naturdenkmales oder seiner 
geschützten Umgebung führen oder füh-
ren können, 

 3. unverändert 

4. entgegen § 29 Abs. 2 BNatSchG einen 
geschützten Landschaftsbestandteil be-
seitigt oder Handlungen vornimmt, die 
nach Maßgabe einer Verordnung, Sat-
zung oder Einzelanordnung nach § 18 
Abs. 1 oder 3 zu seiner Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung führen 
können, 

 4. unverändert 

5. entgegen § 30 Abs. 2 BNatSchG Hand-
lungen vornimmt, die ein in § 21 Abs. 1 
genanntes Biotop zerstören oder sonst 
erheblich beeinträchtigen können, 

 5. unverändert 

6. entgegen § 33 Abs. 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 24 Abs. 2 in den dort ge-
nannten Gebieten eine Veränderung oder 
Störung vornimmt, 

 6. unverändert 

7. entgegen § 11 Abs. 2 ohne Genehmigung 
der zuständigen Naturschutzbehörde Bo-

 7. unverändert 
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denschätze abbaut oder Abgrabungen 
oder Aufschüttungen vornimmt, 

8. entgegen § 24 Abs. 1 in den dort genann-
ten Europäischen Vogelschutzgebieten 
Dauergrünland in Ackerland umwandelt 
und die Binnenentwässerung von Dauer-
grünland verstärkt, 

 8. unverändert 

9. entgegen § 28 Abs. 1 ohne Genehmigung 
Tiergehege einrichtet, ändert, betreibt 
oder die Betreiberin oder den Betreiber 
wechselt, 

 9. unverändert 

10. entgegen § 29 unbefugt Tiere wild leben-
der Arten hält, die Menschen lebensge-
fährlich werden können, insbesondere al-
le großen Katzen- und Bärenarten, Wölfe, 
Krokodile und Giftschlangen, 

 10. unverändert 

11. in der freien Landschaft andere als die in 
§ 30 Abs. 1 und 2 bezeichneten Wege 
und Flächen und die in § 30 Abs. 1 und 2 
bezeichneten Wege und Flächen anders 
als in der dort bezeichneten Art benutzt, 

 11. unverändert 

12. entgegen § 31 Abs. 1 Wege oder Flächen 
in der freien Landschaft, die nach § 30 
betreten oder benutzt werden dürfen, 
sperrt, 

 12. unverändert 

13. entgegen § 32 Abs. 1 den Badebetrieb 
beeinträchtigt, 

 13. unverändert 

14. entgegen § 32 Abs. 2 an Strandabschnit-
ten mit regem Badebetrieb in der Zeit 
vom 1. April bis zum 30. September reitet 
oder Hunde mitführt, ohne das dies die 
Gemeinde im Rahmen einer Sondernut-
zung zugelassen hat, 

 14. entgegen § 32 Abs. 2 an Strandabschnit-
ten mit regem Badebetrieb in der Zeit 
vom 1. April bis zum 30. September reitet 
oder Hunde mitführt, ohne dass  dies die 
Gemeinde im Rahmen einer Sondernut-
zung zugelassen hat, 

15. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 1 auf dem Mee-
resstrand mit Fahrzeugen fährt oder sol-
che aufstellt, 

 15. unverändert 

16. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 2 auf dem Mee-
resstrand unbefugt zeltet oder Strandkör-
be oder ähnliche Einrichtungen aufstellt, 

 16. unverändert 

17. entgegen § 33 Abs. 1 Nr. 3 in Küstendü-
nen oder auf Strandwällen außerhalb der 
gekennzeichneten Wege fährt, zeltet, 
Wohnwagen, Wohnmobile oder andere 
Fahrzeuge aufstellt, 

 17. unverändert 

18. entgegen § 35 Abs. 2 Satz 1 an Gewäs-
sern erster Ordnung sowie Seen und Tei-
chen von einem Hektar und mehr bauli-
che Anlagen in einem Abstand von 50 m 
landwärts von der Uferlinie errichtet oder 
wesentlich erweitert, oder entgegen § 26 

 18. entgegen § 35 Abs. 2 Satz 1 im Außen-
bereich an Gewässern erster Ordnung 
sowie Seen und Teichen von einem Hek-
tar und mehr bauliche Anlagen in einem 
Abstand von 50 m landwärts von der 
Uferlinie errichtet oder wesentlich erwei-
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Abs. 2 Satz 2 an den Küsten bauliche An-
lagen in einem Abstand bis zu 100 m 
landeinwärts von der Küstenlinie errichtet 
oder wesentlich erweitert, 

tert, oder entgegen § 35 Abs. 2 Satz 2 an 
den Küsten bauliche Anlagen in einem 
Abstand bis zu 100 m landeinwärts von 
der Küstenlinie errichtet oder wesentlich 
erweitert, 

19. entgegen § 36 Abs. 2 ohne Genehmigung 
eine Wasserfläche mit Hilfe einer Boje, 
eines Steges oder einer anderen Anlage 
als Liegeplatz für ein Sportboot außerhalb 
eines Hafens nutzt, 

 19. unverändert 

20. entgegen § 37 Abs. 1 Zelte oder sonstige 
bewegliche Unterkünfte außerhalb der 
hierfür zugelassenen Plätze aufstellt oder 
benutzt, 

 20. unverändert 

21. als Wanderer entgegen § 37 Abs. 2 unbe-
fugt länger als eine Nacht abseits von 
Zelt- und Campingplätzen zeltet, 

 21. unverändert 

22. einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen vollziehbaren schriftlichen Anord-
nung, die auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, zuwiderhandelt oder einer auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung oder Satzung zuwiderhandelt, 
soweit sie für bestimmte Tatbestände auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 22. unverändert 

23. Auflagen, die mit einer auf diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung, Zulassung, Ge-
nehmigung oder Befreiung verbunden 
sind, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erfüllt, soweit diese Maßnahmen auf 
diese Bußgeldvorschrift verweisen. 

 23. unverändert 

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig unbefugt 

 (3) unverändert 

1. im Feld ausgediente Fahrzeuge abstellt 
oder 

  

2. Zeichen oder Vorrichtungen, die zur 
Sperrung, zur Kennzeichnung von kenn-
zeichnungsbedürftigen Flächen oder Ge-
genständen dienen, entfernt, beschädigt, 
zerstört oder auf andere Weise un-
brauchbar macht. 

  

(4) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

 (4) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. einer Vorschrift über Naturdenkmale oder 
Naturschutzgebiete nach § 16 des 
Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 
1935 (RGBl. I S. 821), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Februar 1971 
(GVOBl. Schl.-H. S. 66), 

 1. einer Vorschrift über Naturdenkmäler  
oder Naturschutzgebiete nach § 16 des 
Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 
1935 (RGBl. I S. 821), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Februar 1971 
(GVOBl. Schl.-H. S. 66), 
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2. einer Verordnung über Naturdenkmale 
oder Naturschutzgebiete nach § 15 
Abs. 1 des Reichsnaturschutzgesetzes, 
oder 

 2. einer Verordnung über Naturdenkmäler  
oder Naturschutzgebiete nach § 15 
Abs. 1 des Reichsnaturschutzgesetzes, 
oder 

3. einer Verordnung über geschützte Land-
schaftsteile oder Landschaftsschutzge-
biete nach §§ 5 und 19 des Reichsnatur-
schutzgesetzes zuwiderhandelt. 

 3. unverändert 

Soweit in Strafvorschriften der in Absatz 1 
genannten Verordnungen Verweisungen auf 
die §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzge-
setzes allein oder in Verbindung mit Verwei-
sungen auf die §§ 15 oder 16 der Verord-
nung zur Durchführung des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 31. Oktober 1935 
(RGBl. I S. 1275), geändert durch Verord-
nung vom 16. September 1938 (RGBl. I 
S. 1184), enthalten sind, gelten diese als 
Verweisungen auf Absatz 4. 

 Soweit in Strafvorschriften der in Absatz 1 
genannten Verordnungen Verweisungen auf 
die §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzge-
setzes allein oder in Verbindung mit Verwei-
sungen auf die §§ 15 oder 16 der Verord-
nung zur Durchführung des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 31. Oktober 1935 
(RGBl. I S. 1275), geändert durch Verord-
nung vom 16. September 1938 (RGBl. I 
S. 1184), enthalten sind, gelten diese als 
Verweisungen auf Absatz 4. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Abs. 2 Nr. 1 bis 6, 9 und 22 mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro, in den übrigen 
Fällen mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro 
geahndet werden. 

 (5) unverändert 

   

§ 58 
Einziehung 

 
§ 58 

Einziehung 

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem 
Gesetz begangen worden, können 

  unverändert 

1. Gegenstände, auf die sich die Ord-
nungswidrigkeit bezieht, und 

  

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung 
oder Vorbereitung gebraucht worden oder 
bestimmt gewesen sind, 

  

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

  

   

Kapitel 10 
Übergangsvorschriften 

 
Kapitel 10 

Übergangsvorschriften 

§ 59 
Weitergeltende Verordnungen 

und Satzungen 

 
§ 59 

Weitergeltende Verordnungen 
und Satzungen 

(1) Verordnungen und Satzungen, die auf 
Grund des preußischen Feld- und Forstpoli-
zeigesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Januar 1926, des Reichsna-

 (1) Verordnungen und Satzungen, die auf 
Grund des preußischen Feld- und Forstpoli-
zeigesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Januar 1926, des Reichsna-
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turschutzgesetzes, des Landschaftspflege-
gesetzes in der bis zum 30. Juni 1993 gel-
tenden Fassung sowie auf Grund des Lan-
desnaturschutzgesetzes in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung zum Schutz und zur Sicherstellung von 
Gebieten und Landschaftsbestandteilen er-
lassen wurden, gelten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes weiter, soweit sie diesem nicht 
widersprechen. Abweichend von § 22 Abs. 3 
Satz 1 BNatSchG richtet sich die Geltungs-
dauer der Verordnungen oder Satzungen zur 
einstweiligen Sicherstellung, die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes gelten, nach § 22 
Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes in 
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Fassung. 

turschutzgesetzes, des Landschaftspflege-
gesetzes in den  bis zum 30. Juni 1993 je-
weils geltenden Fassungen  sowie auf 
Grund des Landesnaturschutzgesetzes in 
den  bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
jeweils geltenden Fassungen  zum Schutz 
und zur Sicherstellung von Gebieten und 
Landschaftsbestandteilen erlassen wurden, 
gelten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
weiter, soweit sie diesem nicht widerspre-
chen. Abweichend von § 22 Abs. 3 Satz 1 
BNatSchG richtet sich die Geltungsdauer der 
Verordnungen oder Satzungen zur einstwei-
ligen Sicherstellung, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes gelten, nach § 22 Abs. 2 des 
Landesnaturschutzgesetzes in der vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung. 

(2) Verordnungen und Satzungen, die auf 
Grund der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ge-
setze erlassen worden sind, können auf 
Grund der Ermächtigungen dieses Gesetzes 
in Verbindung mit § 19 durch eine entspre-
chende Rechtsvorschrift aufgehoben und 
geändert werden. 

 (2) unverändert 

(3) Verfahren zum Erlass von Schutzverord-
nungen oder Satzungen, die beim Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes bereits eingeleitet wor-
den sind, sind nach Maßgabe der Vorschrif-
ten dieses Gesetzes fortzuführen. 

 (3) unverändert 

(4) Für Verordnungen und Satzungen nach 
Absatz 1 gilt § 57 Abs. 2 Nr. 22 entspre-
chend. 

 (4) unverändert 

   

§ 60 
Bestehende Naturschutzver-

ordnungen 

 
§ 60 

Bestehende Naturschutzver-
ordnungen 

In einem Naturschutzgebiet, das vor dem 
Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 16. Juni 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 215) 
durch Verordnung unter Schutz gestellt wor-
den ist, gelten, unbeschadet der Vorschriften 
der Naturschutzverordnung im Übrigen, bis 
zu einer Neuregelung auf Grund dieses Ge-
setzes mindestens folgende Verbote: 

 In einem Naturschutzgebiet, das vor dem 
Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 16. Juni 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 215) 
durch Verordnung unter Schutz gestellt wor-
den ist, gelten, unbeschadet der Vorschriften 
der Naturschutzverordnung im Übrigen, bis 
zu einer Neuregelung auf Grund dieses Ge-
setzes mindestens folgende Verbote: 

1. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
zulässige Nutzung darf nicht intensiviert, 
bestehende Nutzungen dürfen nicht zum 
Nachteil der Natur verändert werden. 

 1. unverändert 

2. Wiesen und Dauergrünland dürfen nicht 
mehr als bisher entwässert und nicht um-
gebrochen werden. Pflanzenschutzmittel 

 2. unverändert 
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und Klärschlamm dürfen auf diese Flä-
chen nicht aufgebracht werden. 

3. Die Errichtung oder wesentliche Ände-
rung von baulichen Anlagen aller Art und 
die Vornahme sonstiger Eingriffe im Sin-
ne des § 14 BNatSchG i. V. m. § 8 ist un-
zulässig. 

 3. unverändert 

4. Im Rahmen der in einer Verordnung zu-
gelassenen Ausübung des Jagdrechts 
dürfen Wildäcker, Fütterungseinrichtun-
gen und Hochsitze mit geschlossenen 
Aufbauten nicht errichtet werden. 

 4. Im Rahmen der in einer Verordnung zu-
gelassenen Ausübung des Jagdrechts 
dürfen Wildäcker, Fütterungseinrichtun-
gen und Hochsitze mit geschlossenen 
Aufbauten mit mehr als 10 m 3 umbau-
tem Raum nicht errichtet werden. 

5. Im Rahmen der in einer Verordnung zu-
gelassenen Ausübung des Angelsports 
darf das Angeln nur von zugewiesenen 
Plätzen aus stattfinden. 

 5.  unverändert 

Das Betreten ist nur auf dafür ausgewiese-
nen Wegen und Flächen zulässig, das Reiten 
nur auf ausgewiesenen Reitwegen. 

 6. Das Betreten ist nur auf dafür ausgewie-
senen Wegen und Flächen zulässig, das 
Reiten nur auf ausgewiesenen Reitwe-
gen. 

   

§ 61 
Bestehende Landschafts-

schutzverordnungen 

 
§ 61 

Bestehende Landschafts-
schutzverordnungen 

(1) In einem Landschaftsschutzgebiet, das 
vor dem Inkrafttreten des Landesnatur-
schutzgesetzes vom 16. Juni 1993 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 215) durch Verordnung unter 
Schutz gestellt worden ist, gelten im Außen-
bereich, unbeschadet der Landschafts-
schutzverordnung im Übrigen, bis zu einer 
Neuregelung auf Grund dieses Gesetzes 
mindestens folgende Verbote: 

  unverändert 

1. Die Errichtung baugenehmigungspflichti-
ger Anlagen und Hochspannungsleitun-
gen ist unzulässig. 

  

2. Plätze aller Art, Straßen und andere Ver-
kehrsflächen mit festem Belag dürfen 
nicht angelegt werden. 

  

Einfriedigungen von Hausgrundstücken, von 
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken 
oder von schutzbedürftigen Forst- und Son-
derkulturen in der üblichen und landschafts-
gerechten Art sind zulässig. 

  

(2) Eine Ausnahme kann zugelassen werden 
für 

  

1. wesentliche Änderungen der in Absatz 1 
genannten Anlagen sowie für Vorhaben 
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nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetz-
buchs, 

2. das Verlegen oder die wesentliche Ände-
rung von ober- oder unterirdischen Lei-
tungen, ausgenommen im Straßenkörper, 
elektrischen Weidezäunen und Rohrlei-
tungen zur Bewässerung landwirtschaftli-
cher Flächen und für die Versorgung von 
Weidevieh, 

  

3. die Errichtung anderer als nach Absatz 1 
zulässiger Einfriedigungen aller Art, 

  

4. die Durchführung von Veranstaltungen 
außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen, 
die mit erheblichem Lärm verbunden sind 
oder auf andere Weise die Ruhe der Na-
tur oder den Naturgenuss durch außer-
gewöhnlichen Lärm stören, 

  

5. die Aufstellung von Zelten oder sonstigen 
beweglichen Unterkünften außerhalb der 
dafür bestimmten Plätze. 

  

   

§ 62 
Übergangsvorschrift für Son-

dernutzungen 

 
§ 62 

Übergangsvorschrift für Son-
dernutzungen 

Sondernutzungen am Meeresstrand im Sinne 
des § 34, die unwiderruflich oder unbefristet 
erteilt wurden, können aus wichtigem Grund 
widerrufen werden. 

  unverändert 

   

§ 63 
Übergangsvorschriften für 

sonstige Eingriffe in die Natur 

 
§ 63 

Übergangsvorschriften für 
sonstige Eingriffe in die Natur 

Eingriffe in die Natur, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach dem Landesnatur-
schutzgesetzes vom 6. März 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 136, ber. S.250), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), oder 
anderen Rechtsvorschriften genehmigt, aber 
noch nicht begonnen oder nicht beendet 
worden sind, können nach Maßgabe der Ge-
nehmigung verwirklicht werden; die Natur-
schutzbehörde ist jedoch befugt, nach die-
sem Gesetz zulässige Nebenbestimmungen 
nachträglich anzuordnen. Abweichend von 
§ 17 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG ist eine Ge-
nehmigung auch erforderlich für Eingriffe, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt, 
aber noch nicht beschieden wurden. Satz 2 

 Eingriffe in die Natur, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach dem Landesnatur-
schutzgesetzes vom 6. März 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 136, ber. S.250), zuletzt geändert 
durch Artikel 11  des Gesetzes vom 12. De-
zember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), oder 
anderen Rechtsvorschriften genehmigt, aber 
noch nicht begonnen oder nicht beendet 
worden sind, können nach Maßgabe der Ge-
nehmigung verwirklicht werden; die Natur-
schutzbehörde ist jedoch befugt, nach die-
sem Gesetz zulässige Nebenbestimmungen 
nachträglich anzuordnen. Abweichend von 
§ 17 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG ist eine Ge-
nehmigung auch erforderlich für Eingriffe, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt, 
aber noch nicht beschieden wurden. Satz 2 



Drucksache 17/235 (neu) Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

 - 62 - 

gilt entsprechend für bis zum 28.02.2010 
erfolgte Eingriffsgenehmigungen, die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeändert 
werden sollen. 

gilt entsprechend für bis zum 28.02.2010 
erfolgte Eingriffsgenehmigungen, die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeändert 
werden sollen. 

   

§ 64 
Bestehende Landschaftspla-

nungen 

 
§ 64 

Bestehende Landschaftspla-
nungen 

Landschaftsrahmenpläne, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes festgestellt und 
veröffentlicht worden sind, behalten ihre Gül-
tigkeit unter entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes bis zur Ver-
öffentlichung eines auf der Grundlage dieses 
Gesetzes fortgeschriebenen und veröffent-
lichten Landschaftsprogramms. Grünord-
nungspläne, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes festgestellt worden sind, behalten 
ihre Gültigkeit bis zur Aufstellung oder Ände-
rung des Bauleitplanes. 

  unverändert 

 
Anlage (zu § 4) 

Liste der Europäischen Vogelschutzgebiete in Schles wig-Holstein 

lfd. Nr. Gebiets-Nummer Gebiets-Name Verbote ge-
mäß § 33 
Abs. 1 
BNatSchG in 
Verbindung 
mit  
§ 24 Abs. 1 
LNatSchG 

1 0916-491 Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete 

x 

2 1119-401 Gotteskoog-Gebiet x 

3 1121-391 NSG Fröslev-Jardelunder Moor x 

4 1123-491 Flensburger Förde x 

5 1326-301 NSG Schwansener See x 

6 1423-491 Schlei x 

7 1525-491 Eckernförder Bucht mit Flachgründen   

8 1530-491 Östliche Kieler Bucht x 

9 1618-404 Eiderstedt x 

10 1622-493 Eider-Treene-Sorge-Niederung x 

11 1623-401 Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal x 
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12 1628-491 Selenter See-Gebiet   

13 1633-491 Ostsee östlich Wagrien x 

14 1725-401 NSG Ahrensee und nordöstlicher Westensee   

15 1727-401 Lanker See   

16 1728-401 Teiche zwischen Selent und Plön   

17 1729-401 NSG Kossautal   

18 1731-401 Oldenburger Graben x 

19 1813-491 Seevogelschutzgebiet Helgoland   

20 1823-401 Staatsforsten Barlohe   

21 1823-402 Haaler Au-Niederung x 

22 1828-491 Großer Plöner See-Gebiet x 

23 1830-301 NSG Neustädter Binnenwasser x 

24 1923-401 Schierenwald   

25 1924-401 Wälder im Aukrug   

26 1929-401 Heidmoor-Niederung x 

27 1929-402 Wahlsdorfer Holz   

28 1931-301 Ostseeküste am Brodtener Ufer   

29 2021-401 NSG Kudensee x 

30 2026-401 Barker und Wittenborner Heide   

31 2028-401 Wardersee x 

32 2030-303 Naturschutzgebiet Aalbek-Niederung   

33 2031-401 Traveförde   

34 2121-402 Vorland St. Margarethen x 

35 2126-401 Kisdorfer Wohld   

36 2130-491 Grönauer Heide   

37 2226-401 Alsterniederung x 

38 2227-401 NSG Hansdorfer Brook x 

39 2323-401 Unterelbe bis Wedel x 

40 2328-401 NSG Hahnheide   

41 2328-491 Waldgebiete in Lauenburg   

42 2330-353 NSG Oldenburger See und Umgebung   

43 2331-491 Schaalsee-Gebiet x 
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44 2428-492 Sachsenwald-Gebiet   

45 2527-421 NSG Besenhorster Sandberge u. Elbsandwiesen   

46 2530-421 Langenlehsten x 

 
 

Artikel 2 
Änderung der Naturschutzzu-

ständigkeitsverordnung 

 
Artikel 2 

Änderung der Naturschutzzu-
ständigkeitsverordnung 

Die Landesverordnung über die Zuständig-
keit der Naturschutzbehörden vom 1. April 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 227), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 28. Juli 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 541), wird wie folgt ge-
ändert:  

 Die Landesverordnung über die Zuständig-
keit der Naturschutzbehörden vom 1. April 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 227), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 28. Juli 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 541), wird wie folgt ge-
ändert: 

   

1. § 1 erhält folgende Fassung:  1. § 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1  
Zuständigkeit der obersten Na-

turschutzbehörde 

 
„§ 1  

Zuständigkeit der obersten Na-
turschutzbehörde 

Die oberste Naturschutzbehörde ist zu-
ständig  

 Die oberste Naturschutzbehörde ist zu-
ständig  

1. für alle nach dem Landesnaturschutz-
gesetz, Bundesnaturschutzgesetz 
sowie nach den aufgrund dieser Ge-
setze erlassenen Verordnungen zu 
treffenden behördlichen Entscheidun-
gen in den Küstengewässern, auf den 
Binnenwasserstraßen des Bundes 
und auf sonstigen Flächen, die nicht 
zum Gebiet einer Gemeinde gehören, 
mit Ausnahme des gemeindefreien 
Gebietes Sachsenwald und des 
Forstgutsbezirks Buchholz, 

 1.  unverändert 

2. für die Genehmigung eines Eingriffs 
nach § 17 Abs. 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 2 und 3 
LNatSchG, wenn die Verursacherin 
des Eingriffs eine oberste Landesbe-
hörde ist,  

 2.  unverändert 

3. für die nach § 9 Abs. 1 LNatSchG zu 
erteilende Genehmigung zur Beseiti-
gung oder Veränderung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, die 
von ihr oder mit ihrem Einvernehmen 
festgesetzt oder durchgeführt worden 
sind,  

3.  unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode Drucksache 17/235 (neu)  

 

 - 65 - 

4. für die Erteilung des Einvernehmens 
oder des Benehmens nach § 17 
Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 1 LNatSchG, wenn eine 
oberste oder obere Landesbehörde 
zuständige Behörde für die Zulassung 
oder die Entgegennahme der Anzeige 
eines Eingriffs oder für die Durchfüh-
rung des Eingriffs im Rahmen ihrer 
hoheitlichen Tätigkeit ist; dies gilt 
nicht für Entscheidungen des Lan-
desamtes für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume,  

4.  unverändert 

5. für die Abgabe einer Stellungnahme 
nach § 17 Abs. 2 BNatSchG, 

5.  unverändert 

6. für die Bestimmung und Bekanntgabe 
der Art der Kennzeichnung geschütz-
ter und einstweilig sichergestellter 
Teile von Natur und Landschaft nach 
§ 12 Abs. 6 Satz 2 LNatSchG, 

6.  unverändert 

7. für den Abschluss vertraglicher Ver-
einbarungen nach § 32 Abs. 4 
BNatSchG, 

7.  unverändert 

8. für die Festlegung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen auf ge-
schützten Flächen nach § 27 Abs. 1 
Satz 1 LNatSchG, 

8.  unverändert 

9. für die Aufstellung von Bewirtschaf-
tungs- und Maßnahmenplänen für Na-
tura 2000-Gebiete außerhalb des Na-
tionalparks „Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer“ nach § 27 Abs. 1 Satz 3 
LNatSchG, 

9.  unverändert 

10. für die Weiterleitung von Informatio-
nen, die zur Erfüllung der Berichts-
pflichten des Bundes aus der Richtli-
nie 92/43/EWG des Rates zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen vom 21. Mai 1992 (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7, zuletzt ber. ABl. EG 
Nr. L 031 vom 6. Februar 1998 S. 63) 
sowie aus der Richtlinie 79/409/EWG 
des Rates vom 2. April 1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1, ber. ABl. 
EG Nr. L 059 S. 61) erforderlich sind, 

10. für die Weiterleitung von Informatio-
nen, die zur Erfüllung der Berichts-
pflichten des Bundes aus der Richtli-
nie 92/43/EWG des Rates zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen vom 21. Mai 1992 (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7, zuletzt ber. ABl. EG 
Nr. L 031 vom 6. Februar 1998 S. 63) 
sowie aus der Richtlinie  
2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhal-
tung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. EU Nr. L 20 vom 26.01.2010, 
S. 7) erforderlich sind, 

11. für die Aufstellung von Artenhilfspro-
grammen und die Umsetzung von 
Maßnahmen nach § 38 Abs. 2 
BNatSchG, 

 11.  unverändert 
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12. für das Treffen von Maßnahmen nach 
§ 40 Abs. 1 BNatSchG, 

 12.  unverändert 

13. für die Bestimmung der für die Entge-
gennahme toter Tiere und Pflanzen 
zuständigen Stelle nach § 45 Abs. 4 
BNatSchG, 

 13.  unverändert 

14. für die Bestimmung der für die Entge-
gennahme von Tieren nach § 45 
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zuständigen 
Stelle und 

 14.  unverändert 

15. für die Ausübung der Fachaufsicht 
über die oberen und unteren Natur-
schutzbehörden.“ 

 15.  unverändert 

   

2. § 2 erhält folgende Fassung:  2. § 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 2 
Zuständigkeit der oberen Na-

turschutzbehörden 

 
„§ 2 

Zuständigkeit der oberen Na-
turschutzbehörden 

(1) Die oberen Naturschutzbehörden sind 
zuständig  

 (1) Die oberen Naturschutzbehörden sind 
zuständig  

1. für die Beobachtung von Natur und 
Landschaft nach § 6 BNatSchG,  

 1.  unverändert 

2. für die Erarbeitung von Fachbeiträgen 
für die Planung anderer Behörden 
und Stellen sowie deren Beratung 
nach näherer Weisung, 

 2.  unverändert 

3. für die Erarbeitung von fachlichen Pla-
nungs- und Entscheidungshilfen für 
die Naturschutzbehörden, 

 3.  unverändert 

4. für die Eintragung der geschützten 
Gebiete in ein Naturschutzbuch nach 
§ 12 Abs. 5 LNatSchG, 

 4.  unverändert 

5. für die Erfassung und wissenschaftli-
che Betreuung der Naturschutzgebie-
te, Biosphärenreservate, gesetzlich 
geschützten Biotope und Natura 
2000-Gebiete, 

 5.  unverändert 

6. für die Übertragung der fachlichen 
Betreuung eines Naturschutzgebiets 
oder eines Gebiets des Netzes Natura 
2000, soweit das Gebiet nach § 32 
Abs. 2 BNatSchG geschützt ist oder 
nach § 32 Abs. 4 BNatSchG ein 
gleichwertiger Schutz gewährleistet 
ist, auf juristische oder natürliche Per-
sonen nach § 20 Abs. 1 LNatSchG, 

 6.  unverändert 
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7. für die Durchführung und Aktualisie-
rung der flächendeckenden Kartie-
rung von gesetzlich geschützten Bio-
topen einschließlich der Mitteilung an 
die Eigentümerinnen und Eigentümer 
nach § 30 Abs. 7 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 21 Abs. 6 LNatSchG, 

 7.  unverändert 

8. für die Führung und die Sicherung der 
Abgrenzungskarten nach § 22 Abs. 2 
Satz 2 LNatSchG, 

 8.  unverändert 

9. für die Erstellung und Verwirklichung 
der Schutz-, Pflege- und Entwick-
lungsziele nach § 38 Abs. 1 
BNatSchG,  

 9.  unverändert 

10. für die Genehmigung des gewerbs-
mäßigen Entnehmens, Be- oder Ver-
arbeitens wild lebender Pflanzen nach 
§ 39 Abs. 4 BNatSchG, 

 10.  unverändert 

11. für die Beobachtung potenziell invasi-
ver Arten nach § 40 Abs. 2 
BNatSchG,  

 11.  unverändert 

12. für das Ergreifen von Maßnahmen 
gegen invasive Arten nach § 40 
Abs. 3 BNatSchG,  

 12.  unverändert 

13. für die Genehmigung für das Ausbrin-
gen von Pflanzen gebietsfremder Ar-
ten in der freien Natur sowie von Tie-
ren nach § 40 Abs. 4 BNatSchG,  

 13.  unverändert 

14. für die Entgegennahme von Mitteilun-
gen nach § 44 Abs. 6 BNatSchG,  

 14.  unverändert 

15. für die Entgegennahme der Meldung 
der Aufnahme eines Tieres nach § 45 
Abs. 5 Satz 4 BNatSchG,  

 15.  unverändert 

16. nach § 45 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG, 
die Herausgabe des aufgenommenen 
Tieres zu verlangen, 

 16.  unverändert 

17. nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG, 
Ausnahmen von den Verboten des 
§ 44 zuzulassen, 

 17. nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG, 
Ausnahmen von den Verboten des 
§ 44 BNatSchG  zuzulassen, 

18. für die Einziehung von Tieren und 
Pflanzen nach § 47 BNatSchG, 

   (entfällt) 

19. nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG für 
alle übrigen Aufgaben im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

 18.  unverändert 

20. für die Erteilung von Befreiungen 
nach § 67 BNatSchG zu den Vor-
schriften der §§ 39, 40, 42 und 43 
BNatSchG, 

 19. für die Erteilung von Befreiungen 
nach § 67 Abs. 1 BNatSchG von 
den Vorschriften des § 40 
BNatSchG und für die Erteilung 
von Befreiungen nach § 67 Abs. 2 
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BNatSchG von den Vorschriften 
des § 44 BNatSchG , 

21. nach § 2 Abs. 1 Satz 2 BArtSchV wei-
tergehende Ausnahmen für die in 
Satz 1 genannten Pilze zuzulassen, 

 20.  unverändert 

22. nach § 2 Abs. 2 BArtSchV Ausnah-
men von den Verboten des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BNatSchG für 
Weinbergschnecken (Helix pomatia) 
mit einem Gehäusedurchmesser von 
mindestens 30 Millimeter zuzulassen, 

 21.  unverändert 

23. nach § 4 Abs. 3 BArtSchV Ausnah-
men von den Verboten des § 4 Abs. 1 
BArtSchV zuzulassen, 

 22.  unverändert 

24. nach § 6 BArtSchV  23.  unverändert 

a) Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Führung eines Aufnahme- und 
Auslieferungsbuches zuzulassen, 

  

b) ein Verfahren anzuerkennen, 
durch das eine ausreichende 
Überwachung sichergestellt ist, 

  

25. nach § 7 BArtSchV  24.  unverändert 

a) den Nachweis für das Vorliegen 
der Anforderungen zum Halten 
von besonders geschützten und 
von in § 3 Abs. 1 Satz 1 BArtSchV 
genannten Wirbeltieren zu verlan-
gen, 

  

b) die Anzeige über die Haltung von 
unter Buchstabe a genannten 
Wirbeltieren entgegenzunehmen, 

  

c) Ausnahmen von § 7 Abs. 2 
BArtSchV zuzulassen, 

  

26. nach § 11 Abs. 3 und 4 BArtSchV In-
formationen über Maßnahmen zur 
Rückführung eines in den Freiflug ge-
stellten oder aus einem Gehege ent-
wichenen Greifvogelhybriden entge-
genzunehmen, 

 25.  unverändert 

27. nach § 13 BArtSchV  26.  unverändert 

a) dem Absehen von der jeweils als 
vorrangig bezeichneten Kenn-
zeichnungsmethode zuzustim-
men, 

  

b) die verbindliche Kennzeich-
nungsmethode festzulegen, 

  

28. nach § 14 BArtSchV  27.  unverändert 
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a) Ausnahmen von der Kennzeich-
nungspflicht zuzulassen, 

  

b) vor Inkrafttreten der Bundesarten-
schutzverordnung angebrachte 
Kennzeichnungen anzuerkennen, 

  

29. nach § 15 Abs. 6 BArtSchV die vier-
teljährlichen Angaben über die aus-
gegebenen Kennzeichen und deren 
Empfänger entgegenzunehmen. 

 28.  unverändert 

(2) Das Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume ist ferner 
zuständig 

 (2) unverändert 

1. für die Vorbereitung von Naturschutz-
gebietsverordnungen nach § 13 
LNatSchG und die Durchführung der 
Verfahren zu ihrem Erlass nach § 19 
LNatSchG, 

  

2. für die Entgegennahme von Anzei-
gen, die schriftliche Bestätigung ihres 
Einganges sowie die Durchführung 
der Verträglichkeitsprüfung beim Ein-
satz gentechnisch veränderter Orga-
nismen nach § 26 LNatSchG in Ver-
bindung mit § 35 BNatSchG sowie die 
Abgabe der Erklärung entsprechend 
§ 34 Abs. 5 BNatSchG, 

  

3. für die Zulassung von Ausnahmen 
vom Haltungsverbot für besonders 
gefährliche Tierarten nach § 29 
LNatSchG sowie 

  

4. für die Ausführung von Aufgaben des 
Naturschutzes durch den Betrieb der 
Integrierten Stationen des Landes. 

  

(3) Der Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz ist ferner 
zuständig für die Aufstellung von Bewirt-
schaftungs- und Maßnahmenplänen für 
Natura 2000-Gebiete innerhalb des Nati-
onalparks „Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer“ nach § 27 Abs. 1 Satz 3 
LNatSchG.“ 

 (3) unverändert 

   

3. Folgender § 3 wird eingefügt:  3.  unverändert 

„§ 3 
Zuständigkeit der oberen und 

der unteren Naturschutzbehör-
den 

  

Die oberen und die unteren Naturschutz-   
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behörden sind zuständig 

1. den Nachweis nach § 46 Abs. 1 
BNatSchG oder die Glaubhaftma-
chung nach § 46 Abs. 2 BNatSchG zu 
verlangen, 

  

2. nach § 47 BNatSchG Tiere und Pflan-
zen einzuziehen, 

  

3. nach § 52 Abs. 1 BNatSchG Auskünf-
te zu verlangen, 

  

4. nach § 6 Abs. 3 BArtSchV die Aus-
händigung der Aufnahme- und Auslie-
ferungsbücher zu verlangen, 

  

5. nach § 13 Abs. 3 BArtSchV die Vorla-
ge der Dokumentationen zu verlan-
gen.“ 

  

   

4. Der bisherige § 3 wird § 4 und erhält fol-
gende Fassung: 

 4.  unverändert 

„§ 4 
Zuständigkeit der unteren Na-

turschutzbehörden 

  

(1) Die unteren Naturschutzbehörden 
sind zuständig, soweit im Bundesnatur-
schutzgesetz, im Landesnaturschutzge-
setz und in den dazu ergangenen 
Rechtsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist. Abweichend von § 1 Nr. 1 ist 
die untere Naturschutzbehörde nach § 17 
Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 11 
LNatSchG zu beteiligen, wenn ein Sport-
boothafen teilweise innerhalb nicht ein-
gemeindeter Gewässer errichtet oder we-
sentlich geändert werden soll. 

  

(2) Abweichend von § 2 Abs. 1 Nr. 17 
sind die unteren Naturschutzbehörden 
zuständig, nach § 45 Abs. 7 Satz 1 
BNatSchG, Ausnahmen zur Abwehr er-
heblicher Schäden durch Saatkrähen 
(Corvus frugilegus L.) sowie für Vergrä-
mungsabschüsse von Kormoranen (Pha-
lacrocorax carbo L.) zuzulassen.“ 

  

   

5. Folgende §§ 5 und 6 werden eingefügt:  5.  unverändert 
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„§ 5 
Sonstige Zuständigkeiten 

  

Ausnahmen und Befreiungen von Sat-
zungen und Gemeindeverordnungen er-
teilt die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister. 

  

   

§ 6 
Beteiligung der Fischereibe-

hörde 

  

Entscheidungen auf der Grundlage des 
Kapitels 5 des Bundesnaturschutzgeset-
zes oder aufgrund dieses Kapitels ergan-
gener Rechtsvorschriften treffen die obe-
ren und unteren Naturschutzbehörden im 
Einvernehmen mit der oberen Fischerei-
behörde, wenn betroffene besonders ge-
schützte Arten auch dem Fischereirecht 
unterliegen.“ 

  

   

6. Die bisherigen §§ 4 und 5 werden §§ 7 
und 8. 

 6.  unverändert 

   

Artikel 3 
Änderung der Ökokontover-

ordnung 

 
Artikel 3 

Änderung der Ökokontover-
ordnung 

Die Landesverordnung über das Ökokonto, 
die Einrichtung des Ausgleichsflächenkatas-
ters und über Standards für Ersatzmaßnah-
men (Ökokonto- mund Ausgleichsflächenka-
tasterverordnung – ÖkokontoVO) vom 23. 
Mai 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 136, ber. 
S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 499) wird wie folgt geändert: 

 Die Landesverordnung über das Ökokonto, 
die Einrichtung des Ausgleichsflächenkatas-
ters und über Standards für Ersatzmaßnah-
men (Ökokonto- und  Ausgleichsflächenka-
tasterverordnung - ÖkokontoVO) vom 23. 
Mai 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 276) wird  wie 
folgt geändert: 

   

1. In der Überschrift der Verordnung und 
von § 7 sowie in den §§ 1, 2 Abs. 5 und 7 
Abs. 1 wird der Begriff „Ausgleichsflä-
chenkataster“ gegen den Begriff „Kom-
pensationsverzeichnis“ in der jeweils 
grammatikalisch korrekten Form ersetzt. 
Im Klammerzusatz der Verordnungsüber-
schrift wird das Wort „Ausgleichsflächen-
katasterverordnung“ durch das Wort 
„Kompensationsverzeichnisverordnung“ 
ersetzt. 

 1. In der Überschrift der Verordnung und 
von § 7 sowie in den §§ 1, 2 Abs. 5 und 7 
Abs. 1 wird der Begriff „Ausgleichsflä-
chenkataster“ durch den Begriff „Kom-
pensationsverzeichnis“ in der jeweils 
grammatikalisch korrekten Form ersetzt. 
Im Klammerzusatz der Verordnungsüber-
schrift wird das Wort „Ausgleichsflächen-
katasterverordnung“ durch das Wort 
„Kompensationsverzeichnisverordnung“ 
ersetzt. 
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2. In § 1 sowie in § 4 Abs. 1 und 2 wird der 
Begriff „Ersatzmaßnahme“ oder „Ersatz-
maßnahmen“ durch den Begriff „Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahme“ oder 
„Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ in 
der jeweils grammatikalisch korrekten 
Form ersetzt. 

 2.  unverändert 

3. In § 2 Abs. 1 werden die Worte „§ 12 
Abs. 6“ durch die Worte „§ 16 Abs. 1 
BNatSchG“ ersetzt. In § 2 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 3 werden vor den Worten „die Anfor-
derungen“ die Worte „abweichend von 
§ 16 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG“ eingefügt. 
 

 3. In § 2 Abs. 1 werden die Worte „§ 12 
Abs. 6 LNatSchG “ durch die Worte „§ 16 
Abs. 1 BNatSchG“ ersetzt. In § 2 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 3 werden vor den Worten „die 
Anforderungen“ die Worte „abweichend 
von § 16 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG“ einge-
fügt. 
 

4. § 4 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte 
„§ 11 LNatSchG oder § 13 Abs. 1 
Satz 3 und 4 LNatSchG“ durch die 
Worte „ § 17 Abs. 3 BNatSchG oder 
§ 11 Abs. 2 und 3 LNatSchG oder bei 
der Entscheidung über die Zulassung 
oder Durchführung eines Eingriffs 
nach § 17 Abs. 1 BNatSchG“ ersetzt 

  

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte 
„Entscheidung nach § 11 Abs. 1 oder 
§ 13 Abs. 1 LNatSchG durch die Wor-
te „Eingriffsgenehmigung nach § 17 
Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 2 und 3 LNatSchG oder für 
die Erteilung des Einvernehmens über 
die Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men nach § 17 Abs. 1 BNatSchG in 
Verbindung mit § 11 Abs. 1 
LNatSchG“ ersetzt. 

  

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte 
„die Genehmigung nach § 11 oder 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 und 4 LNatSchG“ 
durch die Worte „der Bescheid über 
die Zulässigkeit des Eingriffs“ ersetzt 

  

   

5. § 5 wird wie folgt gefasst:  5.  unverändert 

„Die für die Eingriffsgenehmigung gem. 
§ 17 Abs. 3 BNatSchG oder § 11 Abs. 2 
und 3 LNatSchG oder für die Erteilung 
des Einvernehmens über Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gem. § 17 Abs. 1 
BNatSchG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 
LNatSchG zuständige Naturschutzbehör-
de muss in den jeweiligen Verfahren dar-
auf hinwirken, dass unter Beachtung des 
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Vermeidungsgebots des § 13 BNatSchG 
geeignete Maßnahmen aus den Ökokon-
ten berücksichtigt werden.“ 

   

6. In § 7 Abs. 1 werden in Satz 1 die Worte 
„§ 12 Abs. 7 LNatSchG“ durch die Worte 
„§ 17 Abs. 6 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 8 LNatSchG“ ersetzt. In Satz 2 
wird das Wort „Ersatzfläche“ durch die 
Worte „Ausgleichs- oder Ersatzfläche“ er-
setzt. 

 6.  unverändert 

   

7. In der Anlage 1 werden in der Erläuterung 
zum Zuschlag Biotop die Worte „§ 25 
Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz“ durch 
die Worte „§ 30 Abs. 2 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 21 Abs. 1 LNatSchG“ er-
setzt. In der Fußnote zu Anhang 1 sowie 
im Anhang 3 werden die Worte „§ 25 
Abs. 1 LNatSchG“ durch die Worte „§ 30 
Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 21 
Abs. 1 LNatSchG“ ersetzt. 

 7.  unverändert 

   

8. Im Anhang 3 erhält die Liste der gesetz-
lich geschützten Biotope folgende Fas-
sung: 

 8.  unverändert 

„Liste der nach § 30 Abs. 2 BNatSchG in 
Verbindung mit § 21 Abs. 1 LNatSchG 
gesetzlich geschützten Biotope: 

  

1. natürliche oder naturnahe Bereiche 
fließender und stehender Binnenge-
wässer einschließlich ihrer Ufer und 
der dazugehörigen uferbegleitenden 
natürlichen oder naturnahen Vegeta-
tion sowie ihrer natürlichen oder na-
turnahen Verlandungsbereiche, Alt-
arme und regelmäßig überschwemm-
ten Bereiche, 

  

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseg-
genrieder, seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Quellbereiche, Binnen-
landsalzstellen, 

  

3. Binnendünen, offene natürliche Block-
, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 
Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- 
und Wacholderheiden, Borstgrasra-
sen, Trockenrasen, Schwermetallra-
sen, Wälder und Gebüsche trocken-
warmer Standorte, 

  

4. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder,   
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Schlucht-, Blockhalden- und Hang-
schuttwälder, subalpine Lärchen- und 
Lärchen-Arvenwälder, 

5. offene Felsbildungen, alpine Rasen 
sowie Schneetälchen und Krumm-
holzgebüsche, 

  

6. Fels- und Steilküsten, Küstendünen 
und Strandwälle, Strandseen, Bod-
dengewässer mit Verlandungsberei-
chen, Salzwiesen und Wattflächen im 
Küstenbereich, Seegraswiesen und 
sonstige marine Makrophytenbestän-
de, Riffe, sublitorale Sandbänke, 
Schlickgründe mit bohrender Boden-
megafauna sowie artenreiche Kies-, 
Grobsand- und Schillgründe im Mee-
res- und Küstenbereich, 

  

7. Staudenfluren stehender Binnenge-
wässer und der Waldränder, 

  

8. Alleen,   

9. Knicks,   

10. artenreiche Steilhänge und Bach-
schluchten.“ 

  

   

9. Die Anlage 2 erhält folgende Fassung:  9.  unverändert 

„Anlage 2 (zu § 8): Raumeinheiten   

Für Zwecke der Ökokonto- und Eingriffs-
verordnung werden folgende Raumein-
heiten gebildet: 

  

● Schleswig-Holsteinische Marsch und 
Unterelbe-Niederung; 

  

● Schleswig-Holsteinische Geest (Hohe 
Geest und Vorgeest) einschließlich 
der Nordfriesischen Geestinseln und 
der Insel Helgoland sowie dem süd-
westlichen Vorland der Mecklenburgi-
schen Seenplatte; 

  

● Schleswig-Holsteinisches Hügelland 
und Mecklenburgische Seenplatte. 

  

Die Regionen sind in nachstehender 
Übersichtskarte der naturräumlichen 
Gliederung Schleswig-Holstein darge-
stellt. 
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Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1. März 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft: 

 Das Gesetz tritt am 1. März 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. Artikel 1 des Landesnaturschutzgesetzes 
vom 6. März 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 136, ber. S. 250), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 791), 

 1. Artikel 1 des Gesetzes zum Schutz der 
Natur und zur Änderung anderer Vor-
schriften vom 6. März 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 136, ber. S. 250), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11  des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-
H. S. 791), 

2. die Landesverordnung über die Geneh-
migung und Überwachung von Tiergehe-
gen und Zoos vom 16. März 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 144), 

 2.  unverändert 

3. die Landesverordnung über die zuständi-
gen Behörden nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz und der Bundesarten-
schutzverordnung vom 18. Juli 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 365) sowie 

 3.  unverändert 

4. die Landesverordnung zur Ergänzung der 
Anlage zu § 29 Abs. 1 und 2 Landesna-
turschutzgesetz und zur Anpassung der 
Gebietsabgrenzung von Europäischen 
Vogelschutzgebieten vom 25. April 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 223). 

 4.  unverändert 

 


